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1 Darstellung des Vorhabens 
 
1.1 Planerische Beschreibung 
 
Die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises plant den L¿ckenschluss des 
Radfernweges Lahn zwischen den Ortsgemeinden Laurenburg und Geilnau als 
selbstªndigen Radweg entlang der Lahn auf einer Gesamtlªnge von ca. 7,8 km 
Die Planung erfolgt ¿berwiegend unter Nutzung vorhandener Wege, die je nach 
Zustand f¿r ihre k¿nftige Funktion ausgebaut werden. 
 
Der vorliegende Abschnitt ist Bestandteil des rheinland-pfªlzischen Fernrad-
wegenetzes und stellt einen der sieben wichtigen Radfernwege von Rheinland-
Pfalz dar. Der Radfernweg Lahn mit einer Gesamtlªnge von ca. 245 km f¿hrt 
von Hessen kommend ¿ber Diez, Nassau und Bad Ems bis nach Lahnstein bei 
Koblenz. Zuk¿nftig soll er Bestandteil des Radweges Deutsche Einheit werden, 
der die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn mit der heutigen Bundeshauptstadt 
Berlin ¿ber eine 1.100 km lange Strecke verbindet. 
 
Im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilnau wird der Radweg derzeit als 
unselbstªndiger Radweg ¿ber die KreisstraÇen K 23 bzw. K 25 von Laurenburg 
¿ber Scheidt und Holzappel nach Geilnau mitgef¿hrt. Aufgrund des schmalen 
StraÇenquerschnitts der beiden KreisstraÇen und der sehr starken Lªngsnei-
gungen entspricht dieses Teilst¿ck des Radfernweges Lahn nicht den Anforde-
rungen an einen verkehrssicheren und familien- bzw. seniorenfreundlichen 
Radweg. Das Teilst¿ck soll daher durch eine steigungsarme Tallºsung entlang 
der Lahn ersetzt werden, die f¿r alle Nutzer problemlos zu befahren ist. 
 
 
1.2 StraÇenbauliche Beschreibung 
 
Die Gesamtlªnge des geplanten L¿ckenschlusses des Radfernweges im Ab-
schnitt Laurenburg - Geilnau betrªgt ca. 7,752 km, davon sind 6,804 km Be-
standteil des Planfeststellungsverfahrens. Von den 7,752 km Gesamtstrecke 
werden 3,895 km baulich nicht verªndert, auf 3,082 km werden vorhandene 
Wege ausgebaut und lediglich 0,775 km der Strecke werden neu gebaut. 
 
Die Gesamtstrecke wird in insgesamt sechs Abschnitte mit unterschiedlichem 
Regelungsbedarf und unterschiedlichem Umfang baulicher MaÇnahmen unter-
teilt (Unterlage 3.1 ¦bersichtslageplan). 
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Abschnitt 1: - Mitf¿hrung des Radweges auf L 322 und K 23, 
 - Heutiger und zuk¿nftiger Trªger der Baulast: LandesstraÇen-

verwaltung Rheinland-Pfalz (L 322) und Kreisverwaltung des 
Rhein-Lahn-Kreises (K 23), 

 - Keine baulichen MaÇnahmen erforderlich, 
 - Kein Regelungsbedarf und nicht Bestandteil des Plan-

feststellungsverfahrens, 
 - Lªnge L 322 ca. 70 m; Lªnge K 23 ca. 880 m. 
 
Abschnitt 2: - Mitf¿hrung auf vorhandenem bituminºs befestigten Wirt-

schaftsweg, 
 - Heutiger Trªger der Baulast: Ortsgemeinden, 
 - Zuk¿nftiger Trªger der Baulast: Kreisverwaltung, 
 - Keine baulichen MaÇnahmen erforderlich, 
 - Lªnge ca. 497 m. 
 
Abschnitt 3: - Mitf¿hrung auf ¿berwiegend vorhandenem unbefestigten Wirt-

schaftsweg, 
 - Heutiger Trªger der Baulast: Ortsgemeinden, 
 - Zuk¿nftiger Trªger der Baulast: Kreisverwaltung, 
 - Baulichen MaÇnahmen erforderlich, 
 - Ausbau: Lªnge ca. 2.318 m, 
 - Neubau: Lªnge ca. 517 m. 
 
Abschnitt 4: - Mitf¿hrung auf vorhandenem bituminºs befestigten Wirt-

schaftsweg, 
 - Heutiger Trªger der Baulast: Ortsgemeinden, 
 - Zuk¿nftiger Trªger der Baulast: Kreisverwaltung, 
 - Keine baulichen MaÇnahmen erforderlich, 
 - Lªnge ca. 570 m. 
 
Abschnitt 5: - Mitf¿hrung auf ¿berwiegend vorhandenem Wirtschaftsweg, 
 - Heutiger Trªger der Baulast: Ortsgemeinden, 
 - Zuk¿nftiger Trªger der Baulast: Kreisverwaltung, 
 - Baulichen MaÇnahmen erforderlich, 
 - Ausbau: Lªnge ca. 764 m, 
 - Neubau: Lªnge ca. 236 m. 
 
Abschnitt 6: - Mitf¿hrung auf vorhandenem bituminºs befestigten Betriebsweg 

der WasserstraÇen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, 
WasserstraÇen- und Schifffahrtsamt Koblenz (WSA Koblenz), 

 - Heutiger und zuk¿nftiger Trªger der Baulast: WSA Koblenz, 
 - Keine baulichen MaÇnahmen erforderlich, 
 - Lªnge ca. 1.902 m, 
 - Regelung durch Nutzungsvereinbarung. 
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Der Radweg wird mit einem Querschnitt von 2,50 m Breite und beidseitigen 
Banketten von jeweils 0,50 m Breite hergestellt und ¿berwiegend bituminºs be-
festigt. In einzelnen kurzen Bereichen wird der Querschnitt auf Grund der topo-
grafischen Gegebenheiten auf eine befestigte Breite von 2,00 m reduziert. 
 
In den Abschnitten 3 und 5 wird jeweils ein Bauwerk zur Querung der Lahn f¿r 
Radfahrer und FuÇgªnger errichtet. Die Bauwerke erhalten eine Breite zwi-
schen den Gelªndern von 2,50 m. 
 
 
1.3 Streckengestaltung 
 
Der Verlauf des Radweges ist derzeit ¿ber die KreisstraÇen K 23 bzw. K 25 von 
Laurenburg ¿ber Scheidt und Holzappel nach Geilnau beschildert. Die Mitf¿h-
rung des Radweges auf den klassifizierten StraÇen als unselbstªndiger Rad-
weg bietet keine Mºglichkeit einer ansprechenden Gestaltung. 
 
Durch den Bau als selbstªndiger Radweg entlang der Lahn erfolgt die Trennung 
des Radverkehrs vom motorisierten Verkehr und ermºglicht somit eine dem 
Charakter eines Radfernweges angepasste Gestaltung durch die Einbindung in 
die Umgebung. 
 
Besonderer Wert wird dabei auf die Schaffung eines mºglichst steigungsarmen 
verkehrssicheren Radweges f¿r alle Nutzergruppen (Alltagsradler, Touristenfah-
rer, Familien, Senioren) gelegt. Die soziale Sicherheit sowie die Einbindung in 
die Landschaft und die familienfreundliche Gestaltung des Radweges stellen 
weitere wichtige Ziele der Planung dar.  
 
Der Radweg wird nahezu ¿ber den gesamten Bereich als Wirtschaftsweg f¿r 
die Land- und Forstwirtschaft sowie bis zur Grillh¿tte in Abschnitt 2 und zur 
Anglerh¿tte in Abschnitt 3 auch durch Freizeitverkehre mitgenutzt. Die Wege 
werden daher so angelegt, dass sie diese Mehrfachfunktion erf¿llen und ganz-
jªhrig mit geringerer Verkehrsbelastung befahrbar sind. 
 
Die Bauwerke werden als reine FuÇgªnger- bzw. Radfahrerstege ausgebildet, 
eine Befahrbarkeit durch Unterhaltungs- und Rettungsfahrzeuge ist nicht vorge-
sehen. Eine durchgehende Befahrung des Radweges durch land- und forstwirt-
schaftliche Fahrzeuge ist somit nicht gegeben. 
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2 Notwendigkeit der BaumaÇnahme 
 
2.1 Vorgeschichte der Planung mit Hinweisen auf vorausgegangene 

Untersuchungen und Verfahren 
 
Die Planungen zum L¿ckenschluss des Radfernweges Lahn zwischen Lauren-
burg und Geilnau laufen bereits seit Beginn der 80er Jahre. Im Jahr 2001 wurde 
das Ingenieurb¿ro MANNS Ingenieure, Dr. Manns + Conrad GmbH durch das 
Landesamt f¿r StraÇen und Verkehrswesen beauftragt, eine Machbarkeitsstu-
die durchzuf¿hren. Anhand einer umfassenden Untersuchung mit zahlreichen 
Varianten wurde die zum damaligen Zeitpunkt sowohl aus technischer als auch 
aus landespflegerischer Sicht g¿nstigste Variante festgelegt. 
 
Im Juni 2006 wurde f¿r diese Vorzugsvariante ein RE-Vorentwurf erstellt und 
am 12.02.2007 ein Planfeststellungsverfahren zur Schaffung des Baurechts 
eingeleitet. Am 22.12.2009 erging der Planfeststellungsbeschluss durch den 
Landesbetrieb Mobilitªt Rheinland-Pfalz, der nach einer eingereichten Klage am 
23.08.2010 vom zustªndigen Verwaltungsgericht Koblenz aufgehoben wurde. 
Die vom Landesbetrieb Mobilitªt Rheinland-Pfalz eingelegte Berufung wurde 
vom Oberverwaltungsgericht Koblenz am 07.04.2011 zur¿ckgewiesen. 
 
Im Jahr 2013 wurde das LandesstraÇengesetz geªndert. GemªÇ Ä 5 Abs. 1 
LStrG d¿rfen demnach ¿berºrtliche insbesondere touristischem Verkehr die-
nende selbstªndige Geh- und Radwege nur gebaut oder geªndert werden, 
wenn der Plan vorher festgestellt ist. Nach  nderung des Gesetzes hat die 
Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises nach Ä 15 Abs. 1 LStrG den Antrag 
auf ¦bertragung der Baulast bei der StraÇenaufsichtsbehºrde gestellt; die Bau-
last¿bertragung ist anschlieÇend erfolgt. Die Kreisverwaltung ist somit formal 
zustªndig und antragsbefugt f¿r das Planfeststellungsverfahren. Ende des Jah-
res 2013 wurde die Planung des Radfernweges Lahn durch die Kreisverwaltung 
des Rhein-Lahn-Kreises wieder aufgenommen. 
 
Planungsziel ist die SchlieÇung der bestehenden L¿cke zwischen Laurenburg 
und Geilnau in einem teilweise hochsensiblen Landschaftsraum auf der Basis 
eines mºglichst einvernehmlichen Kompromisses. Zur fr¿hzeitigen vorgezoge-
nen Beteiligung der ¥ffentlichkeit und der beteiligten Naturschutzverbªnde wur-
den daher im Laufe der fortschreitenden Planungen von Ende 2013 an bis Mitte 
2015 vier ºffentliche Termine durchgef¿hrt. Ziel dieser Termine war die Einbin-
dung der ¥ffentlichkeit und insbesondere der Naturschutzverbªnde mit der Auf-
nahme und Einarbeitung von Anregungen und Vorschlªgen. 
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Aufbauend auf diesem Planungsprozess, der durch eine intensive Einbindung 
der Landespflege begleitet wurde, wurde die in dem vorliegenden Entwurf dar-
gestellte Vorzugsvariante entwickelt. 
 
 
2.2 Pflicht zur Umweltvertrªglichkeitspr¿fung 
 
Die Notwendigkeit einer UVP-Pflicht ist dem naturschutzrechtlichen Planungs-
beitrag zu entnehmen.  
 
 
2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan) 
 
Die PlanungsmaÇnahme stellt keine MaÇnahme des Bedarfsplans dar. 
 
 
2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens 
 
2.4.1 Ziele der Raumordnung / Landespflege und Bauleitplanung 
 
Der L¿ckenschluss f¿r den Radfernweg Lahn stellt kein Ziel der Raumordnung 
dar. 
 
 
2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhªltnisse 
 
F¿r den Abschnitt der L 322 zwischen der B 417 bis zur K 23 liegen keine aktu-
ellen Verkehrszahlen vor. Die Verkehrsbelastung der K 23 ist gemªÇ Verkehrs-
stªrkenkarte Rheinland-Pfalz 2011 mit DTV = 850 Kfz/24h mit einem Schwer-
verkehrsanteil von 5 % angegeben.  
 
Die Mitf¿hrung des Radweges im Abschnitt 1 auf der L 322 und im weiteren 
Verlauf auf der K 23 ist daher als unproblematisch anzusehen. 
 
 
2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit 
 
Der bestehende beschilderte Radfernweg Lahn f¿hrt von Laurenburg aus ¿ber 
die KreisstraÇen K 23 bzw. K 25 nach Geilnau. Aufgrund der Topografie ist eine 
separate F¿hrung des Radverkehrs entlang der KreisstraÇen nicht realisierbar, 
so dass dieser auf der ohnehin schmalen Fahrbahn als unselbstªndiger Rad-
weg mitgef¿hrt wird. 
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Die Mitf¿hrung des Radfahrers auf den KreisstraÇen mit starkem Gefªlle ent-
spricht nicht den Anforderungen an einen verkehrssicheren Radweg. Der enge 
Querschnitt, die hohen Lªngsneigungen und die un¿bersichtliche Linienf¿hrung 
f¿hren zu einer erhºhten Gefªhrdung der Verkehrsteilnehmer. Zudem stellt sich 
aufgrund der topografischen Verhªltnisse die bisherige F¿hrung als nicht fami-
lien- und seniorentauglich dar und ist in weiten Bereichen allenfalls durch Rad-
sportler zu bewªltigen. 
 
Die F¿hrung des Radweges als selbstªndiger Radweg trªgt somit zu einer 
deutlichen Verbesserung der Verkehrssicherheit f¿r alle Verkehrsteilnehmer 
bei. 
 
 
2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeintrªchtigungen 
 
Die Aussagen hierzu sind dem naturschutzrechtlichen Planungsbeitrag zu ent-
nehmen. 
 
 
2.6 Zwingende Gr¿nde des ¿berwiegenden ºffentlichen Interesses 
 
Der L¿ckenschluss f¿r den Radfernweg Lahn stellt f¿r die Touristenregion Mit-
telrhein - Westerwald ein wichtiges Ziel dar und steht daher stark im Fokus der 
¥ffentlichkeit. 
 
Zudem soll der Radfernweg Lahn zuk¿nftig Bestandteilt des Radweges Deut-
sche Einheit werden, der die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn mit der heuti-
gen Bundhauptstadt Berlin ¿ber eine 1.100 km lange Strecke verbindet. Dieser 
Radweg wurde im April 2016 anlªsslich des 25-jªhrigen Bestehens der Deut-
schen Einheit im Jahr 2015 ausgewiesen und beinhaltet den Radfernweg Lahn 
in seinem bisherigen Verlauf ¿ber die K 23 und K 25 zwischen Laurenburg und 
Holzappel. 
 
Aussagen bez¿glich FFH-Ausnahmepr¿fung oder artenschutzrechtlicher Aus-
nahmepr¿fung sind dem naturschutzrechtlichen Planungsbeitrag zu entneh-
men. 
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3 Vergleich der Varianten und Wahl der Linie 
 
3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes 
 
Um eine geeignete Trasse f¿r den L¿ckenschluss zwischen den Ortsgemeinden 
Laurenburg und Geilnau zu finden, wurde das Untersuchungsgebiet im Rahmen 
der im Jahr 2001 erstellten Machbarkeitsstudie groÇrªumig festgesetzt. Es er-
streckt sich von der B 417 westlich von Laurenburg (Anschluss an den beste-
henden ausgewiesenen Radfernweg) ¿ber Holzappel und Geilnau im Norden 
sowie Cramberg im Osten. 
 
 
3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten 
 
3.2.1 Varianten¿bersicht 
 
Im Rahmen der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2001 wurden 11 Varianten 
bzw. Untervarianten untersucht, deren jeweilige Abschnitte miteinander kombi-
nierbar sind. 
 
Neben der Nullvariante unter Ber¿cksichtigung der heutigen F¿hrung ¿ber die 
KreisstraÇen wurde eine Talvariante (Variante 1) mit den Untervarianten 1a bis 
1d und drei Bergvarianten (Variante 2 bis Variante 4) mit den jeweiligen Unter-
varianten betrachtet. Aus diesen Varianten wurde die Variante 1b als Vorzugs-
variante ausgewªhlt, die jedoch im Planfeststellungsverfahren aufgrund rechtli-
cher Mªngel keine Genehmigung erzielte. 
 
Zwischenzeitlich wurde im Fr¿hjahr 2011 im Bereich des ehemaligen Leinpfa-
des rechtsseitig der Lahn ohne behºrdliche Genehmigung ein provisorischer 
Weg in Privatinitiative errichtet, der derzeit von Radfahrern und FuÇgªngern 
genutzt wird. Zudem wurden verstªrkt Forderungen nach einem familienfreund-
lichen, steigungsarmen Radweg, der von allen Nutzergruppen befahren werden 
kann, erhoben. 
 
In der erneut aufkommenden Trassendiskussion wurde daher die Vorzugsvari-
ante aus der Planfeststellung aufgenommen und im Bereich Anglerh¿tte (H¿tte 
des Fischereivereins Laurenburg) bis Schleuse Scheidt durch weitere Unterva-
rianten ergªnzt. Dabei wurde von Anfang an Wert darauf gelegt, eine mºglichst 
steigungsarme, f¿r alle Nutzergruppen nutzbare Trasse zu entwickeln; Bergva-
rianten wurden nicht weiter untersucht. Die Untervarianten wurden im Rahmen 
der vorgezogenen B¿rgerbeteiligung der ¥ffentlichkeit vorgestellt.  
 



Neubau des Radfernweges Lahn im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilnau Unterlage 1 
Erlªuterungsbericht  Seite 8 

MANNS Ingenieure GmbH, Wirges  Stand: 29.11.2016 
  pf-eb-151028cr-u1-762.doc 

Die nun vorliegende Variantenbetrachtung beinhaltet somit die Vorzugsvariante 
aus dem ehemaligen Planfeststellungsverfahren mit Untervarianten in zwei Be-
reichen. Der Bereich vom Ausbauanfang an der B 417 bis zur Anglerh¿tte ent-
spricht der Vorzugsvariante aus dem Planfeststellungsverfahren. F¿r den Be-
reich Anglerh¿tte bis Ende Naturschutzgebiet Gabelstein-Hºlloch wurde die 
Untervariante 2B und f¿r den Bereich von Ende Naturschutzgebiet Gabelstein-
Hºlloch bis Schleuse Scheidt wurden die Untervarianten 3B und 3C betrachtet. 
Im weiteren Verlauf von der Schleuse Scheidt bis zum Ausbauende bei Geilnau 
entspricht die Trassenf¿hrung wiederum der Vorzugsvariante aus dem Plan-
feststellungsverfahren. 
 
Die aktuellen Varianten bzw. Untervarianten sind in Unterlage 3.2 ¦bersichtsla-
geplan der Varianten dargestellt. 
 
 
3.2.2 Vorzugsvariante mit Untervarianten 
 
Die Vorzugsvariante beginnt am Ende des beschilderten Radfernweges Lahn 
an der Einm¿ndung B 417 / L 322 und setzt sich bis zum Ende der Planfeststel-
lung bei Geilnau planerisch aus vier Bereichen zusammen: 
 
 
Abschnitt 1: B 417 bis Anglerhütte 
 
Der erste Abschnitt des Radweges verlªuft von der Einm¿ndung B 417 / L 322 
aus ¿ber die K 23, HauptstraÇe bis zum Abzweig der K 23 in Richtung Holzap-
pel. Im weiteren Verlauf erstreckt er sich vom Abzweig der K 23 in Richtung 
Holzappel entlang des Laurenburger Friedhofes bis zum Ende des ausgebau-
ten Wirtschaftsweges bei der Schutzh¿tte mit Grillplatz der Ortsgemeinde Lau-
renburg (Grillh¿tte). 
 
Von der Grillh¿tte aus verlªuft der Radweg ¿ber einen unbefestigten Wirt-
schaftsweg weiter in die Lahnaue in Richtung Osten bis zur Anglerh¿tte. 
 
F¿r diesen Abschnitt wurden keine Untervarianten betrachtet. 
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Abschnitt 2: Anglerhütte bis Ende Naturschutzgebiet 
 

Abschnitt 2A (Vorzugsvariante aus Planfeststellungsverfahren 2010) 
An der Anglerh¿tte schwenkt der Radweg auf einen ehemaligen Forstweg 
in den bewaldeten Lahnhang nach Norden. Nach ¦berwindung von etwa 
26 Hºhenmetern mit ca. 10% auf einer Lªnge von ca. 260 m verlªuft der 
Weg ¿ber etwa 750 m nahezu hºhengleich in nordºstlicher bzw. nºrdli-
cher Richtung. AnschlieÇend f¿hrt der Weg auf einer Lªnge von ca. 290 m 
mit ca. 9 % bergab und trifft dann nach ca. 200 m an der Nordwestgrenze 
des Naturschutzgebietes wieder auf die Lahn. 
 
Der ehemalige Forstweg ist im Bereich des Aufstieges zwischenzeitlich in 
der ¥rtlichkeit nicht mehr begehbar. Die Wegflanken sind teilweise ausge-
brochen, der Weg selbst ist zum Teil durch Gerºll versch¿ttet. 

 
Abschnitt 2B (Untervariante) 
Von der Anglerh¿tte aus verlªuft der Radweg ¿ber einen unbefestigten 
Wirtschaftsweg parallel der Lahn und im weiteren Verlauf ¿ber den provi-
sorisch errichteten unbefestigten Pfad bis zum Ende des Naturschutzge-
bietes Gabelstein-Hºlloch. 

 
 
Abschnitt 3: Ende Naturschutzgebiet bis Schleuse Scheidt 
 

Bereich 3A (Vorzugsvariante aus Planfeststellungsverfahren 2010) 
An der Nordwestgrenze des Naturschutzgebietes quert der Radweg die 
Lahn mittels eines Steges und schlieÇt auf Cramberger Seite an einem 
bestehenden befestigten Wirtschaftsweg an. Der Radweg verlªuft in Rich-
tung Nordosten, verlªsst den Wirtschaftsweg und f¿hrt auf einem beste-
henden unbefestigten Wirtschaftsweg linkseitig der Lahn in Richtung 
Schleuse Scheidt. Die Querung der Lahn durch das zweite Bauwerk er-
folgt ca. 500 m s¿dlich der Schleuse Scheidt. Im weiteren Verlauf wird der 
Radweg auf einem bestehenden Wirtschaftsweg am Waldrand bis zur 
Schleuse Scheidt gef¿hrt. 
 
Abschnitt 3B (Untervariante) 
Im Abschnitt 3B verlªuft der Radweg im Anschluss an das Naturschutzge-
biet Gabelstein ï Hºlloch auf dem provisorisch errichteten Pfad entlang 
des teilweise noch vorhandenen Leinpfades durch den Hangwald am 
rechten Lahnufer. Im Anschluss folgt der Radweg ebenso wie in Abschnitt 
3A einem am Waldrand verlaufenden unbefestigten Wirtschaftsweg bis 
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zur Schleuse Scheidt. Eine Querung der Lahn ist bei dieser Untervariante 
nicht erforderlich. 
 
Abschnitt 3C (Untervariante) 
An der Nordwestgrenze des Naturschutzgebietes quert der Radweg die 
Lahn mittels eines Steges und schlieÇt auf Cramberger Seite an einem 
bestehenden befestigten Wirtschaftsweg an. Der Radweg folgt diesem 
Wirtschaftsweg, zweigt dann Richtung Nordwest ab und verlªuft ca. 370 m 
linksseitig parallel der Lahn unterhalb eines bewaldeten Hanges. Die Que-
rung der Lahn erfolgt ca. 120 s¿dlich der Schleuse Scheidt und damit 
deutlich nªher an der Schleuse als in Abschnitt 3A. Im weiteren Verlauf 
bindet der Radweg ebenso wie in den Abschnitten 3A und 3B an den be-
stehenden Wirtschaftsweg an und folgt diesem bis zur Schleuse Scheidt. 

 
 
Abschnitt 4 Schleuse Scheidt bis Ausbauende Geilnau 
 
Im Abschnitt 4 verlªuft der Radweg von der Schleuse Scheidt aus ¿ber einen 
bestehenden befestigten Betriebsweg des WSA Koblenz bis zum Ende des 
Planfeststellungsbereiches s¿dlich der Ortslage von Geilnau und trifft hier auf 
die Fortf¿hrung des Radfernweges Lahn in Richtung Diez. 
 
F¿r diesen Abschnitt wurden keine Untervarianten betrachtet. 
 
 
3.3 Variantenvergleich 
 
F¿r die erarbeiteten Abschnitte mit ihren Untervarianten wurde eine Gegen-
¿berstellung hinsichtlich verkehrsplanerischer und bautechnischer Aspekte, 
Wirtschaftlichkeit und Umweltvertrªglichkeit durchgef¿hrt. 
 
Da die F¿hrung des Radweges in den Abschnitten 1 und 4 aufgrund der Nut-
zung vorhandener Wege und der Topografie alternativlos ist, wurde die Be-
trachtung lediglich f¿r die Abschnitte 2 und 3 durchgef¿hrt. Die Bewertung der 
einzelnen Aspekte erfolgte im Anschluss an die vorgezogene B¿rgerbeteiligung 
unter Ber¿cksichtigung der vorgetragenen Bedenken der B¿rger sowie der be-
teiligten Fachbehºrden und Verbªnde. Die abschlieÇende Beurteilung ist in Ka-
pitel 3.4 des vorliegenden Erlªuterungsberichtes in tabellarischer Form enthal-
ten. 
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3.3.1 Raumstrukturelle Wirkungen 
 
Auswirkungen auf die Struktur des Raumes wie z.B. Verlagerung von Ver-
kehrsaufkommen oder Verªnderungen der Bevºlkerungs- und Siedlungsent-
wicklung sind durch die PlanungsmaÇnahme nicht zu erwarten. Der L¿cken-
schluss des Radweges soll jedoch zur Steigerung der Fremdenverkehrsattrakti-
vitªt der Region beitragen. Dieses Ziel wird durch die Planung des L¿cken-
schlusses als solches bei allen untersuchten Trassenf¿hrungen erreicht. 
 
 
3.3.2 Verkehrliche Beurteilung 
 
- Entfªllt 
 
 
3.3.3 Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung 
 
Die F¿hrung des Radweges entspricht in allen untersuchten Varianten mit Aus-
nahme des Abschnittes 2A den Anforderungen der geltenden Regelwerke. So-
mit ergeben sich hier keine relevanten Unterschiede.  
 
Im Abschnitt 2A verlªuft der Radweg deutlich steiler als im Regelwerk empfoh-
len mit zwei Steigungen von bis zu 10 % serpentinenartig in den bewaldeten 
Steilhang rechtsseitig der Lahn. Untervariante 2B dagegen verlªuft mit Steigun-
gen < 2 % am Rande des Steilhanges und der Lahnwiesen. 
 
Der im Laufe des Planungsprozesses erstellte "Orientierender Ingenieurgeolo-
gischer Bericht zum Projekt Radfernweg Lahn Ausbauabschnitt Laurenburg – 
Geilnau", Kaiser Geotechnik, Stand 2014, zeigt zudem auf, dass insbesondere 
im bewaldeten Steilhang rechtsseitig der Lahn aufwªndige Hangsicherungs-
maÇnahmen erforderlich werden, um eine Gefªhrdung der Nutzer durch herab-
st¿rzende Steine zu vermeiden. 
 
Das Gutachten ist als Anhang 1 zum Erlªuterungsbericht beigef¿gt. 
 
 
3.3.4 Umweltvertrªglichkeit 
 
Aussagen zu den entscheidungsrelevanten Umweltauswirkungen unter Ber¿ck-
sichtigung von VermeidungsmaÇnahmen sowie ein Vergleich der Untervarian-
ten in den jeweiligen Abschnitten unter Ber¿cksichtigung der Anforderungen 
des europªischen Naturschutzes sind in den umweltfachlichen Unterlagen (Un-
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terlage 9 Umweltfachliche Untersuchungen und Unterlage 19 Landschaftspfle-
gerische MaÇnahmen), Cochet Consult, Planungsgesellschaft Umwelt, Stadt & 
Verkehr, Stand Mai 2016 dargestellt. 
 
Von entscheidender Bedeutung f¿r die weitergehende Variantendiskussion ist 
die Tatsache, dass sich die alternative Trasse 3B im Laufe der Untersuchungen 
als nicht genehmigungsfªhig herausstellte. Der Eingriff in den prioritªren Hang- 
und Schluchtenwald mit mehr als 500 mĮ stellt einen zu groÇen Eingriff dar, der, 
sofern eine alternative Trassenf¿hrung  mºglich ist, nicht genehmigungsfªhig 
ist. 
 
 
3.3.5 Wirtschaftlichkeit 
 
Ein weiterer Aspekt innerhalb der Variantendiskussion ist neben der Gestaltung 
des Radweges als familienfreundlicher Radweg mit geringen Steigungsverhªlt-
nissen die Forderung nach einer mºglichst wirtschaftlichen Lºsung. 
 
Die ehemalige Trasse im Abschnitt 2A (Untervariante 2A) verlªuft auf einem 
heute in der ¥rtlichkeit kaum bzw. nicht mehr vorhandenen Wirtschaftsweg. Es 
handelt sich somit bei diesem Abschnitt ebenso wie bei Abschnitt 2B um einen 
Neubau. Bei dieser Untervariante kommen jedoch im Vergleich zu Abschnitt 2A 
hohe Kosten f¿r Hangsicherungen (St¿tzmauern und Gerºllsicherung) hinzu. 
 
Der k¿rzere Trassenverlauf in Abschnitt 2B mit ca. 0,9 km gegen¿ber 1,4 km in 
Abschnitt 2A f¿hrt insgesamt zu deutlich niedrigeren Bau- und Unterhaltungs-
kosten. 
 
In Abschnitt 3 stand die Suche nach einer Variante ohne Lahnquerungen im 
Vordergrund. Im Zuge der Bearbeitung stellte sich jedoch heraus, dass die 
durch die Eingriffe in den prioritªren Hang- und Schluchtenwald bedingten 
MaÇnahmen zur Hangsicherung sowie die zur Sicherung der Uferbºschung der 
Lahn hin erforderlichen MaÇnahmen ebenfalls hohe Kosten verursachen, wel-
che die Kosten f¿r die beiden Lahnquerungen erreichen bzw. ¿berschreiten. 
 
Die Trassen der Untervarianten 3A und 3C unterscheiden sich in Lªnge, Lage 
und Hºhenverlauf nur unwesentlich voneinander. Im Bereich der Verkehrssi-
cherheit stellt sich die Untervariante Abschnitt 3A dagegen als g¿nstigere Lº-
sung dar. Die Untervariante 3C mit ihrem Verlauf durch den Wald nord-ºstlich 
der Lahn auf der Seite der Ortsgemeinde Cramberg stellt sich aufgrund des 
Hangs und der damit verbundenen HangsicherungsmaÇnahmen als deutlich 
kostenintensiver und unterhaltungsaufwendiger dar. 
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3.4 Gewªhlte Linie 
 
Ziel der Variantendiskussion war ausdr¿cklich die Findung einer familien- und 
seniorenfreundlichen sowie einer genehmigungsfªhigen Trasse. 
 
Die Abschnitte 1 und 4 stellten sich als alternativlos dar und wurden dem ehe-
maligen Entwurf entsprechend beibehalten. 
 
Sowohl unter Betrachtung der bautechnischen Aspekte als auch unter Ber¿ck-
sichtigung der Wirtschaftlichkeit stellte sich die Untervariante 2B in der Lahnaue 
als vorteilhaftere Lºsung gegen¿ber der Untervariante 2A dar. Somit wurde der 
Abschnitt 2B als Vorzugslºsung gewªhlt. 
 
Ein wesentlicher Punkt innerhalb der Variantendiskussion war die ¦berlegung, 
den in der ¥rtlichkeit provisorisch errichteten Weg entlang des ehemaligen 
Leinpfades nutzen zu kºnnen und somit auf die beiden Bauwerke zur Querung 
der Lahn verzichten zu kºnnen. Mit zunehmender Tiefe der Planung stellte sich 
diese Untervariante 3B jedoch aus Gr¿nden z. B. der Hang- bzw. Ufersiche-
rung, der Kosten, der Einbindung in die Landschaft usw. als problematisch dar. 
Zudem wurde die Trasse 3B seitens der Landespflege als nicht genehmigungs-
fªhig bewertet. 
 
Nicht zuletzt auch aus Gr¿nden der Verkehrssicherheit wurde abschlieÇend die 
Trassenf¿hrung in Abschnitt 3A als Vorzugslºsung gewªhlt. 
 
Die Vorzugslºsung zur F¿hrung des Radfernweges Lahn innerhalb des 
L¿ckenschlusses zwischen Laurenburg und Geilnau setzt sich somit aus 
den Abschnitten 1 - 2B - 3A - 4 zusammen. 
.
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Beurteilung Abschnitt 1 Abschnitt 2 Abschnitt 3 Abschnitt 4 

  

Laurenburg 
bis Angler-

h¿tte 

Anglerh¿tte bis Que-
rungsstelle 1 

Querungsstelle 1 bis Schleuse 
Scheidt 

Schleuse 
Scheidt bis 
Geilnau 

  Trasse 
Plafe 

2A 2B 3A 3B 3C 
Trasse Plafe 

  
Trasse 
Plafe 

Trasse 
Lahnaue 

Trasse 
Plafe 

Trasse 
Leinpfad 

Trasse 
Nord 

  
3,3 km 1,4 km 0,9 km 1,5 km 1,4 km 1,5 km 2,0 km 

Verkehrsplanerische As-
pekte 

al
te
rn
at
iv
lo
s 

          

al
te
rn
at
iv
lo
s 

Ziel der Raumordnung + + + + + 

Nutzerfreundlichkeit - + + + + 

Verkehrssicherheit - + + - + 

Richtlinienkonformitªt 0 + + 0 + 

Bautechnische Aspekte           
Eingriff in vorhandenes 
Gelªnde - 0 0 - 0 

HangsicherungsmaÇnahmen - + + - 0 

Lahnquerung     - + - 

Ufersicherung + + + - + 

Wirtschaftlichkeit           

Baukosten - + - - - 

Unterhaltungskosten - 0 - - - 

Umweltvertrªglichkeit           
FFH-Vertrªglichkeit FFH-Vertrªglichkeit ist nicht abwªgbar! Variante 3B 

ist nicht genehmigungsfªhig. 
Artenschutzrecht Artenschutz ist nicht abwªgbar! - Die gewªhlten 

Vorzugsvarianten sind nach heutigem Kenntnis-
stand unter Ber¿cksichtigung artenschutzrechtli-
cher VermeidungsmaÇnahmen genehmigungsfª-
hig. 

Menschen / menschl.  
Gesundheit + + + + + 
Tiere / Pflanzen, 
biol. Vielfalt - 0 0 - 0 

Boden - + + 0 + 

Wasser 0 0 + - + 

Luft / Klima 0 0 0 0 0 

Landschaftsbild - 0 0 - 0 

    9 24 22 11 21   

Rangfolge   2. 1. 1. 3. 2.   
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4 Technische Gestaltung der BaumaÇnahme 
 
4.1 Ausbaustandard 
 
4.1.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale 
 
Im Rahmen der vorliegenden Entwurfsbearbeitung wurden die Abschnitte neu 
gebildet. Aus den vier Abschnitten der Variantendiskussion ergeben sich die in 
der Unterlage 3.1 ¦bersichtslageplan und Unterlage 5 Lageplan, Blatt 1 bis 9 
dargestellten sechs Abschnitte. 
 
In den Abschnitten 1, 2, 4 und 6 wird der Radweg auf vorhandenen StraÇen 
und befestigten Wegen mitgef¿hrt; somit sind in diesen Abschnitten keine bauli-
chen MaÇnahmen erforderlich. Die nachfolgend aufgef¿hrten Entwurfsmerkma-
le gelten daher f¿r die Abschnitte 3 und 5 mit notwendigen baulichen MaÇnah-
men. 
 
Da der Radweg in diesen Abschnitten mit Ausnahme der beiden Lahnquerun-
gen und den dazugehºrigen Anrampungen auch durch landwirtschaftliche 
Fahrzeuge genutzt wird, erfolgt die Festlegung der grundlegenden Ent-
wurfselemente unter Ber¿cksichtigung der "Empfehlungen für Radverkehrsan-
lagen ERA", Ausgabe 2010 sowie den DWA-A 904 "Richtlinien für den ländli-
chen Wegebau", Ausgabe 2005. 
 
 
Entwurfselemente entsprechend DWA-A 904 
 
GemªÇ DWA-A 904 Kapitel 3 ist der Radweg in die Kategorie Sonstige lªndli-
che Wege und im Weiteren als Radweg einzustufen. Daraus ergeben sich fol-
gende Anforderungen an die Entwurfsmerkmale: 
 
Mindestkurvenradius min. R - 
Hºchstlªngsneigung max. S 6% 
Breite bei zweistreifigem Ausbau 2,50 m 
 jedoch mindestens 2,00 m 
Querneigung bei gebundenen Decken einseitig, 3 % 
 bei ungebundenen Decken Uhrglasform, 2 ï 3 % 
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Entwurfselemente entsprechend ERA 
 
Entsprechend ERA ist der Radweg in die Kategoriengruppe AR auÇerhalb be-
bauter Gebiete mit der Verbindungsfunktionsstufe regional IIII einzustufen. 
Diese Stufe ist f¿r den touristischen Radverkehr anzuwenden. 
 
Mindestkurvenradius Rmin 10 m (v = 20 km/h / befestigte Fahrbahn) 
Kuppenhalbmesser min HK 40 m 
Wannenhalbmesser min HW 25 m 
Hºchstlªngsneigung max. S 5 % auf max. Lªnge von 120 m 
 6 % auf max. Lªnge von 65 m 
 10 % auf max. Lªnge von 20 m 
Breite bei gemeinsamen Geh- und Radweg auÇerorts 2,50 m RegelmaÇ 
 
Querneigung bei gebundenen Decken  einseitig, 2,5 % 
 bei ungebundenen Decken  Dachprofil, 3 % 
 
 
Abweichend von der empfohlenen Querneigung in Uhrglasform bzw. Dachprofil 
f¿r Bereiche mit ungebundenen Decken wird aufgrund der g¿nstigeren Einbin-
dung in die Topografie und zur Vereinfachung der Oberflªchenentwªsserung 
durchgªngig eine Einseitneigung vorgesehen. 
 
 
4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualitªt 
 
- entfªllt 
 
4.1.3 Gewªhrleistung der Verkehrsqualitªt 
 
- entfªllt 
 
4.2 Bisherige /zuk¿nftige StraÇennetzgestaltung 
 
- entfªllt 
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4.3 Linienf¿hrung 
 
4.3.1 Beschreibung des Trassenverlaufs 
 
Um die Eingriffe hinsichtlich Flªcheninanspruchnahme privater Eigent¿mer, 
Flªchenversiegelung und Fauna zu minimieren, orientiert sich der Trassenver-
lauf ¿berwiegend an den bestehenden StraÇen, befestigten und unbefestigten 
Forst- und Wirtschaftswegen. Auf eine Gesamtlªnge von 7,752 km ergibt sich 
dadurch lediglich ein Neubau auf einer Lªnge von ca. 0,775 km. ¦ber eine Lªn-
ge von ca. 3,082 werden vorhandene unbefestigte Wege ausgebaut. Die ¿brige 
Strecke mit einer Lªnge von 3,895 km verlªuft auf bestehenden, baulich nicht 
zu ªndernden Wegen. 
 
Dar¿ber hinaus werden, um Eingriffe in die Seitenbereiche zu minimieren, die 
vorhandenen Wege in der Regel lage- und hºhenmªÇig beibehalten. Sofern 
dies nicht mºglich ist, wird gemªÇ DWA-A 904 angestrebt, bergseitigen Boden-
abtrag unmittelbar als talseitigen Bodenauftrag unter dem Aspekt der Massen-
verlagerung auf engem Raum einzubauen. 
 
Im Folgenden werden die einzelnen Abschnitte dargestellt. Die Bezeichnung 
der Abschnitte bezieht sich auf die Darstellung in Unterlage 3.1 ¦bersichtslage-
plan und Unterlage 5 Lageplan, Blatt 1 bis 9. 
 
Abschnitt 1: Mitführung des Radweges auf L 322 und K 23 
 Keine baulichen MaÇnahmen 
 Lªnge L 322 ca. 70 m 
 Lªnge K 23 ca. 880 m 
 
Der Radfernweg Lahn beginnt am Knotenpunkt B 417 / L 322 und schlieÇt hier 
an den bereits fertiggestellten Abschnitt Oberhof-Laurenburg an. Er wird ¿ber 
ein ca. 70 m langes Teilst¿ck auf der bestehenden L 322 mitgef¿hrt. Am Kno-
tenpunkt L 322 / K 23 verlªsst der Radweg die L 322 und wird im weiteren Ver-
lauf auf einer Lªnge von ca. 880 m ¿ber die K 23 bis zum Knotenpunkt K 23 
HauptstraÇe / K 23 Scheidter StraÇe / WaldstraÇe am ºstlichen Ortsausgang 
von Laurenburg mitgef¿hrt. 
 
 
Abschnitt 2: Mitführung auf vorhandenem befestigten Wirtschaftsweg 
 Keine baulichen MaÇnahmen 
 Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+497 Lªnge ca. 497 m 
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Am ºstlichen Ortsausgang von Laurenburg verlªsst der Radweg die K 23; hier 
beginnt die Planfeststellungsstrecke mit Bau-km 0+000. Der Radweg wird auf 
einer Lªnge von ca. 500 m auf einem parallel der Lahn verlaufenden befestig-
ten Wirtschaftsweg bis zur Grillh¿tte der Ortsgemeinde Laurenburg weiterge-
f¿hrt. 
 
 
Abschnitt 3: Mitführung auf überwiegend vorhandenem unbefestigten Wirt-

schaftsweg 
 Ausbau: Bau-km 0+497 bis Bau-km 2+815 Lªnge ca. 2.318 m 
 Neubau: Bau-km 2+815 bis Bau-km 3+332 Lªnge ca. 517 m 
 
Bei Bau-km 0+497 beginnt der baulich zu ªndernde Bereich. Der Radweg wird 
¿ber eine Lªnge von ca. 2.318 m auf einem vorhandenen unbefestigten Wirt-
schaftsweg parallel zur Lahn mitgef¿hrt. Im Anschluss daran verlªuft er entlang 
der Lahnwiesen an der Anglerh¿tte vorbei auf der Innenseite rechtsseitig der 
Lahnschleife im Bereich des Lahnkraftwerkes bis Bau-km 2+815. Hier beginnt 
der neu zu errichtende Streckenabschnitt. 
 
Von Bau-km 2+380 bis Bau-km 3+280 verlªuft der Radweg durch das Natur-
schutzgebiet Gabelstein-Hºlloch. Von Bau-km 3+216 bis Bau-km 3+295 kreuzt 
die Lahn bei Lahn-km 98,2 mit einem Steg und nach ca. 40 m an einen vorhan-
denen befestigten Wirtschaftsweg an. 
 
Um eine Begehung der sensiblen Seitenbereiche innerhalb der Lahnwiesen im 
Naturschutzgebiet Gabelstein-Hºlloch zu unterbinden, wird von Bau-km 2+830 
bis Bau-km 3+135 ein Pflanztunnel in Form einer Verwallung angelegt. Die 
Trasse des Radweges wird in diesem Bereich abgesenkt und rechtsseitig mit 
einer Bºschung mit einer Hºhe von bis zu 0,50 m ¿ber AuÇenkante Bankett 
versehen. Die Hºhe variiert und richtet sich nach der bestehenden Bepflanzung 
auf der rechten Seite des Radweges, die erhalten bleiben soll und Teil der Ver-
wallung wird. 
 
 
Abschnitt 4: Mitführung auf vorhandenem befestigten Wirtschaftsweg 
 Keine baulichen MaÇnahmen 
 Bau-km 3+332 bis 3+902 Lªnge ca. 570 m 
 
Der Radweg wird auf einer Lªnge von ca. 570 m auf einem linksseitig parallel 
der Lahn vorhandenen befestigtem Wirtschaftsweg in Richtung Westen weiter-
gef¿hrt. 
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Abschnitt 5: Mitführung auf überwiegend vorhandenem Wirtschaftsweg 
 Ausbau: Bau-km 3+902 bis Bau-km 4+084 Lªnge ca. 182 m 
  Bau-km 4+232 bis Bau-km 4+814 Lªnge ca. 582 m 
 Neubau: Bau-km 4+084 bis Bau-km 4+232 Lªnge ca. 148 m 
  Bau-km 4+814 bis Bau-km 4+902 Lªnge ca. 88 m 
 
Bei Bau-km 3+902 schwenkt der Radweg von dem bestehenden Wirtschafts-
weg in Richtung S¿dwesten zur Lahn und wird ¿ber einen unbefestigten Weg 
¿ber die Lahnwiesen gef¿hrt. Bei Lahn-km 97,3 kreuzt der Radweg erneut die 
Lahn mittels eines Bauwerkes von Bau-km 4+123 bis Bau-km 4+202 und quert 
im Anschluss eine Wiesenflªche. 
 
Hier schwenkt die Trasse auf einen bestehenden Wirtschaftsweg unterhalb ei-
nes Waldes und f¿hrt im weiteren Verlauf in Richtung Schleuse Scheidt. Um die 
betriebliche Nutzung der zur Schleuse Scheidt gehºrenden Lagerflªche auf-
rechtzuerhalten, wird der Radweg ab Bau-km 4+814 ¿ber eine im Kataster vor-
handene Wegeparzelle der Ortsgemeinde Scheidt gef¿hrt. Bei Bau-km 4+902 
schlieÇt der Radweg an den befestigten Betriebsweg des WSA Koblenz an.  
 
 
Abschnitt 6: Mitführung auf vorhandenem Betriebsweg des WSA Koblenz 
 Keine baulichen MaÇnahmen 
 Bau-km 4+902 bis Bau-km 6+804 Lªnge ca. 1902 m 
 
Ab Bau-km 4+902 wird der Radweg ¿ber eine Lªnge von ca. 1.902 m ¿ber den 
bestehenden, parallel der Lahn verlaufenden Betriebsweg des WSA Koblenz 
bis zur Ortsgemeinde Geilnau mitgef¿hrt. Hier bindet der Radweg bei Bau-km 
6+804 an die Trasse des Radfernweges Lahn in Richtung Diez an. 
 
 
4.3.2 Zwangspunkte 
 
4.3.3 Linienf¿hrung im Lageplan 
 
Der Radweg orientiert sich lagemªÇig ¿berwiegend an den bestehenden Wirt-
schaftswegen. Somit ergibt sich f¿r den Abschnitt 3 ein Mindestradius von min 
R = 17 m und f¿r den Abschnitt 5 ein Mindestradius von min R = 10 m. Die Ein-
haltung der MaÇgaben der Relationstrassierung ist f¿r den Radweg nicht erfor-
derlich. 
 
Der Verlauf des Radweges ist in der Unterlage 3.1 ¦bersichtslageplan sowie in 
der Unterlage 5 Lageplan, Blatt 1 bis 9 dargestellt. 
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4.3.4 Linienf¿hrung im Hºhenplan 
 
Der Radweg orientiert sich hºhenmªÇig ¿berwiegend an den bestehenden 
Wirtschaftswegen. Somit ergibt sich insgesamt ein steigungsarmer Hºhenver-
lauf, der auf kurzen Teilabschnitten durch steilere Strecken unterbrochen wird. 
Die Mindestanforderungen der geltenden Richtlinien werden weitestgehend 
eingehalten. 
 
Der Hºhenverlauf des Radweges ist in der Unterlage 4 ¦bersichtshºhenplan 
sowie in der Unterlage 6 Hºhenplan, Blatt 1 bis 9 dargestellt. 
 
 
Abschnitt 1: Mitführung des Radweges auf L 322 und K 23 
 
Die Lªngsneigung liegt unmittelbar hinter dem Knotenpunkt B 417 / L 322 auf 
einer Lªnge von ca. 60 m bei max. s = 5,0 %. Im weiteren Verlauf betrªgt die 
Lªngsneigung max. s = 2,5 %. 
 
 
Abschnitt 2: Mitführung auf vorhandenem befestigten Wirtschaftsweg 
 Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+497 
 
Die Lªngsneigung betrªgt am Ausbauanfang auf einer Lªnge von ca. 50 m 
max. s = 5,8 %. Im weiteren Verlauf betrªgt die Lªngsneigung max. s =  2,8 %. 
 
 
Abschnitt 3: Mitführung auf überwiegend vorhandenem unbefestigten Wirt-

schaftsweg 
 Bau-km 0+497 bis Bau-km 3+332 
 
In diesem Abschnitt befinden sich zwei kurze Streckenabschnitte mit einer Stei-
gung von max. s = 7 % auf einer Lªnge von 40 m (Bau-km 1+960 bis Bau-km 
2+000) bzw. von max. s = 8,0 % auf einer Lªnge von ca. 30 m (Bau-km 2+340 
bis Bau-km 2+370). 
 
 
Abschnitt 4: Mitführung auf vorhandenem befestigten Wirtschaftsweg 
 Bau-km 3+332 bis 3+902 
 
In diesem Abschnitt befindet sich ein Streckenabschnitt mit einer Steigung von 
max. s = 5,8 % bis 8,1 % auf einer Lªnge von 92 m. 
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Abschnitt 5: Mitführung auf überwiegend vorhandenem Wirtschaftsweg 
 Bau-km 3+902 bis Bau-km 4+902 
 
In diesem Abschnitt befinden sich drei Streckenabschnitte mit Steigungen von 
max. s = 7,0 % bis 8,5 % auf einer Lªnge von ca. 70 m bzw. von max. s = 6,4 % 
bis 8,5 % auf einer Lªnge von 30 m. 
 
Im Bereich der Anrampung des Bauwerkes Nr. 2 betrªgt die Lªngsneigung 
max. s = 9,0 % auf 45 m. 
 
 
Abschnitt 6: Mitführung auf vorhandenem Betriebsweg des WSA Koblenz 
 Bau-km 4+902 bis Bau-km 6+804 
 
Der Betriebsweg verlªuft unmittelbar entlang der Lahn mit einer Lªngsneigung 
von s = 0 % bis 0,8 %. 
 
 
4.3.5 Rªumliche Linienf¿hrung 
 
Die Linienf¿hrung orientiert sich ¿berwiegend an den vorhandenen befestigten 
und unbefestigten Wirtschaftswegen. Eine ¦berlagerung der Entwurfselemente 
hinsichtlich der fahrgeometrischen Eigenschaften ist nicht erforderlich. 
 
 
4.4 Querschnittsgestaltung  
 
4.4.1 Querschnittselemente und Querschnittsbemessung 
 
Der Radweg wird von nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmern wie Radfahrern 
und FuÇgªngern sowie abschnittsweise von land- und forstwirtschaftlichem 
Verkehr gemeinsam genutzt. Eine separate F¿hrung einzelner Verkehrsteil-
nehmer ist aufgrund der geringen Frequentierung durch land- und forstwirt-
schaftliche Fahrzeuge nicht erforderlich. 
 
F¿r den Radweg ergeben sich f¿r die Abschnitte 1 bis 6 die nachfolgend aufge-
f¿hrten Querschnitte. Die befestigte Breite in den baulich zu ªndernden Berei-
chen (Abschnitte 3 und 5) wird entsprechend der geltenden Richtlinien festge-
legt. 
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Die Querschnitte bzw. Regelquerschnitte f¿r alle Abschnitte sind in der Unterla-
ge 14 Regelquerschnitte, Blatt 1 und 2 dargestellt. 
 
 
Abschnitt 1: Mitführung des Radweges auf L 322 und K 23 
 
Die StraÇenbreite der L 322 betrªgt ca. 7,20 m, die Breite der K 23 betrªgt ca. 
4,75 m. 
 
 
Abschnitt 2: Mitführung auf vorhandenem befestigten Wirtschaftsweg 
 
Die asphaltierte Breite des Weges betrªgt ca. 3,00 m. Eine Ert¿chtigung des 
bestehenden Weges ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich. 
 
 
Abschnitt 3: Mitführung auf überwiegend vorhandenem unbefestigten Wirt-

schaftsweg 
 
Regelquerschnitt f¿r den Radweg 
 0,50 m Bankett links 
 2,50 m Fahrbahn Rad- / Geh- und Wirtschaftsweg 
 0,50 m Bankett rechts 
______________________________________________________________________ 

 3,50 m Querschnitt gesamt 
 
Der Streckenabschnitt wird sowohl im Ausbaubereich als auch im Bereich des 
Neubaus in der Regel mit einer Breite von 2,50 m bituminºs befestigt. 
 
Von Bau-km 1+415 bis Bau-km 1+485 und von Bau-km 2+040 bis Bau-km 
2+085 wird im Bereich von Felsvorspr¿ngen die befestigte Breite von 2,50 m 
auf 2,00 m reduziert. 
 
Im Bereich der Bauwerke wird der Querschnitt mit einer Breite von 2,50 m zwi-
schen den Gelªndern ausgef¿hrt. 
 
 
Abschnitt 4: Mitführung auf vorhandenem befestigten Wirtschaftsweg 
 
Die asphaltierte Breite des Weges betrªgt 2,50 bis 2,75 m. Eine Ert¿chtigung 
des bestehenden Weges ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich. 
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Abschnitt 5: Mitführung auf überwiegend vorhandenem Wirtschaftsweg 
 
Der Streckenabschnitt wird sowohl im Ausbaubereich als auch im Bereich des 
Neubaus mit einer Breite von 2,50 m bituminºs befestigt.  
 
Regelquerschnitt f¿r den Radweg 
 0,50 m Bankett links 
 2,50 m Fahrbahn Rad- / Geh- und Wirtschaftsweg 
 0,50 m Bankett rechts 
______________________________________________________________________ 

 3,50 m Querschnitt gesamt 
 
 
Abschnitt 6: Mitführung auf vorhandenem Betriebsweg des WSA Koblenz 
 
Der Betriebsweg ist im Bestand mit einer Breite von 2,50 m bituminºs befestigt. 
Seitens des Baulasttrªgers ist geplant, den Betriebsweg zu ert¿chtigen. 
 
 
 
Querneigung f¿r den Radweg 
 
Der Radweg erhªlt entsprechend der geltenden Richtlinien eine einseitige 
Querneigung von 3 %. Die Querneigung wird aus Gr¿nden der Entwªsserung in 
Richtung Lahn ausgerichtet. 
 
Im Bereich der Verwallung von Bau-km 2+830 bis Bau-km 3+135 erfolgt die 
Neigung des Radweges in Richtung linksseitig gelegenem Hang. Das in diesem 
Bereich anfallende Oberflªchenwasser des Radweges sowie das aus dem 
Hang anfallende AuÇengebietswasser wird mittels einer Versickermulde zur 
Verdunstung gebracht. 
 
 



Neubau des Radfernweges Lahn im Abschnitt zwischen Laurenburg und Geilnau Unterlage 1 
Erlªuterungsbericht  Seite 24 

MANNS Ingenieure GmbH, Wirges  Stand: 29.11.2016 
  pf-eb-151028cr-u1-762.doc 

4.4.2 Fahrbahnbefestigung 
 
In den Abschnitten 1, 2 4 und 6 sind keine baulichen MaÇnahmen vorgesehen. 
Die vorhandenen Wege sind im Bestand bituminºs befestigt. F¿r die Abschnitte 
1, 2 und 4 sind kurz- bis mittelfristig keine baulichen MaÇnahmen zur Ert¿chti-
gung erforderlich. F¿r den Betriebsweg des WSA Koblenz zur Schleuse 
Scheidt, Abschnitt 6, bestehen Planungsabsichten zur Ert¿chtigung. 
 
Die Art der Fahrbahnbefestigung ist in der Unterlage 14.1 Regelquerschnitte, 
Blatt 1 und 2 dargestellt. In den Abschnitten mit baulichen MaÇnahmen (Ab-
schnitte 3 und 5) erhªlt der Oberbau des Radweges aufgrund der Nutzung als 
Rad-/Geh- und Wirtschaftsweg in Anlehnung an die DWA-A 904 Richtlinien für 
den ländlichen Wegebau Kapitel 8 Bild 8.3 a Zeile 4 einen bituminºsen Ober-
bau. 
 
Im Bereich des Naturschutzgebietes Gabelstein-Hºlloch, das sich von Bau-km 
2+380 bis Bau-km 3+280 erstreckt, wird in Abstimmung mit den Fachbehºrden 
eine wassergebundene Decke vorgesehen. Der Aufbau erfolgt in Anlehnung an 
die DWA-A 904 "Richtlinien für den ländlichen Wegebau" Kapitel 8 Bild 8.3 a 
Zeile 11. 
 
Der Einbau einer wassergebundenen Decke wurde unter Ber¿cksichtigung der 
im Rahmen der vorgezogenen fr¿hzeitigen ¥ffentlichkeitsbeteiligung stattge-
funden Abstimmungen festgelegt. Die Vorteile (g¿nstigerer Temperatur- und 
Feuchtigkeitsausgleich, hºhere Versickerung von Niederschlag, geringere Bar-
rierewirkung f¿r Kleintiere) wurden mit den Nachteilen (Erosion in Gefªllestre-
cken, Schlaglochbildung, hºhere Instandhaltungskosten, hºherer Rollwider-
stand, ¦berschwemmungsgebiet) abgewogen. Nach derzeitigem Stand der 
Technik sind wassergebundene Wegedecken mit bis zu max. 6 % Steigung 
mºglich. 
 
Um die Zufahrt zu benachbarten landwirtschaftlich genutzten Flªchen zu er-
mºglichen, wird der Radweg bis Bau-km 2+400 bituminºs befestigt, im An-
schluss erhªlt er eine wassergebundene Decke. Der Radweg verlªuft im Be-
reich des Naturschutzgebietes ab Bau-km 3+150 bis Bau-km 3+216 mit star-
kem Gefªlle von mehr als 6 %. Von Bau-km 3+205 bis zum Ende des Natur-
schutzgebietes bei Bau-km 3+280 verlªuft er dar¿ber hinaus innerhalb des 
¦berschwemmungsgebietes der Lahn. 
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Der Bereich des Radweges mit einer wassergebundenen Decke erstreckt sich 
somit aus den vorab genannten Gr¿nden von Bau-km 2+400 bis Bau-km 3+150 
¿ber eine Lªnge von 770 m. 
 
Im Anschluss an das Bauwerk Nr. 1 (Lahnsteg) verlªuft der Radweg auÇerhalb 
des Naturschutzgebietes und wird im weiteren Verlauf bituminºs befestigt. 
 
Die Festlegung der Ausf¿hrung der Fahrbahnflªche auf den Bauwerken erfolgt 
im Rahmen der Ausf¿hrungsplanung. 
 
F¿r die baulich zu ªndernden Abschnitte 3 und 5 ergeben sich somit folgende 
Bauweisen: 
 
 
Bituminºse Bauweise 
Abschnitt 3: Bau-km 0+497 bis Bau-km 2+400 
 Bau-km 3+150 bis Bau-km 3+216 
 Bau-km 3+295 bis Bau-km 3+332 
Abschnitt 5: Bau-km 3+902 bis Bau-km 4+123 
 Bau-km 4+202 bis Bau-km 4+902 
 
 9 cm Asphalttragdeckschicht 
 31 cm Frostschutzschicht 0/45 
_____________________________________________ 

 40 cm Gesamtstªrke 
 
 
Wassergebundene Decke 
Abschnitt 3: Bau-km 2+400 bis Bau-km 3+150 
 
 5 cm Basaltsplitt-Brechsand-Gemisch 0/8 
 15 cm obere Frostschutzschicht 0/32 
 30 cm untere Frostschutzschicht 0/150 
____________________________________________________________ 

 50 cm Gesamtstªrke 
 
 
4.4.3 Bºschungsgestaltung 
 
Durch den Neubau entstehende Bºschungen werden weitestgehend mit der 
Regelbºschungsneigung von 1 : 1,5 ausgebildet. Um Eingriffe in die Seitenbe-
reiche zu minimieren und um wertvolle Baumbestªnde zu erhalten, werden die 
hangseitigen Bºschungen im Abschnitt 3 dem Bestand entsprechend steiler mit 

seimetzch
Änderungen Bauweise

seimetzch
Änderungen Bauweise
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einer Neigung von 1 : 1 bis 1 : 1,5 ausgebildet. F¿r Steilbºschungen sind in Ab-
hªngigkeit von den ºrtlichen Gegebenheiten Sicherung durch Geogitterbeweh-
rung vorzusehen. 
 
Im Bereich von Bau-km 2+320 bis Bau-km 2+360 werden aus Gr¿nden der 
Verkehrssicherungspflicht HangsicherungsmaÇnahmen zur Abfangung von 
Steinen, Gerºll, Astbruch und umst¿rzenden Bªumen infolge instabiler Standsi-
cherheit erforderlich. Art und Umfang dieser MaÇnahmen sind im weiteren Pla-
nungsverlauf durch ein detailliertes Gutachten festzulegen. 
 
 
4.4.4 Hindernisse in Seitenrªumen 
 
In den Seitenbereichen befinden sich keine die Planung behindernden aufge-
hende Bauteile oder sonstige Hindernisse. Der bei Bau-km 3+012 vorhandene 
Hochsitz steht im Bereich der Trasse und wird im Zuge der Ausf¿hrung nach 
MaÇgabe versetzt. 
 
Von Bau-km 1+415 bis Bau-km 1+485 und von Bau-km 2+040 bis Bau-km 
2+085 ergeben sich in Bereichen mit anstehendem Felsen Reduzierungen im 
Querschnitt. Neben der Reduzierung von 2,50 m befestigte Breite auf 2,00 m 
sind gegebenenfalls auch die Bankette beidseitig an den Bestand anzupassen. 
 
 
4.5 Kreuzungen, Einm¿ndungen,  nderungen im Wegenetz 
 
4.5.1 Anordnung von Knotenpunkten 
 
 nderungen und Ergªnzungen an Kreuzungen und Einm¿ndungen an klassifi-
zierten StraÇen sind nicht erforderlich. 
 
 
4.5.2 Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte 
 
 nderungen und Ergªnzungen an Knotenpunkten klassifizierter StraÇen sind 
nicht erforderlich. Vorhandene Einm¿ndungen von Wirtschaftswegen in den 
baulich zu ªndernden Abschnitten 3 und 5 werden dem Bestand entsprechend 
in Lage und Hºhe an den Radweg angeschlossen. 
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4.5.3 F¿hrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungs-
stellen, Zufahrten 

 
Die bestehenden Zufahrten zu Grundst¿cken werden beibehalten und lage- und 
hºhenmªÇig an die Planung angepasst. 
 
Die Anfahrt zur Grillh¿tte bei Bau-km 0+450 erfolgt von Laurenburg aus ¿ber 
die Abschnitte 1 und 2 und liegt somit innerhalb des Bereiches ohne bauliche 
MaÇnahmen. 
 
Die Zufahrt zur Anglerh¿tte bei Bau-km 2+370 erfolgt dem Bestand entspre-
chend bei Bau-km 2+280. Die Zufahrt wird lage- und hºhenmªÇig der Planung 
angepasst. 
 
Durch die Anrampung zum Bauwerk Nr. 2 wird die vorhandene Zufahrt zum 
Flurst¿ck 36, Flur 17, Gemarkung Cramberg ¿berbaut. Die Zufahrt wird s¿dlich 
der Anrampung neu hergestellt und an den vorhandenen Wirtschaftsweg Flur-
st¿ck 72, Flur 17, Gemarkung Cramberg angebunden. 
 
Durch die geplanten Lahnquerungen werden die vorhandenen Wegenetze 
beidseits der Lahn im Bereich Scheidt/Cramberg f¿r Radfahrer und FuÇgªnger 
miteinander verkn¿pft. Ein Anschluss des Radwegenetzes Einrich/Aar an den 
Radfernweg Lahn ist somit mºglich. 
 
Bei Bau-km 3+332 schlieÇt der Radweg an einen vorhandenen Hauptwirt-
schaftsweg an, der im weiteren Verlauf in Richtung Osten der ErschlieÇung der 
Klªranlage Cramberg und des Wasserkraftwerkes Cramberg dient. Der Radweg 
wird an den bestehenden Weg angebunden und auf einer Lªnge von ca. 570 m 
mitgef¿hrt. Bei Bau-km 3+902 zweigt der Radweg rechtwinklig von dem vor-
handenen Hauptwirtschaftsweg ab. 
 
 
4.6 Besondere Anlagen 
 
Besondere Anlagen sind von der PlanungsmaÇnahme nicht betroffen. 
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4.7 Ingenieurbauwerke 
 
 
Bau-
werk 

Bauwerks-
bezeichnung 

Bau-km Lichte 
Weite 
[m] 

Kreu-
zungs-
winkel 
[gon] 

Lichte 
Hºhe 
[m] 

Breite 
zw. den 
Gelªn-
dern 
[m] 

Vor-
gesehene 
Gr¿ndung 

01 
Steg im Zuge des 
Radfernweges ¿ber 
die Lahn 

3+255 15 + 49 
+ 15 100 Ó 4,501) 2,50 Tiefgr¿n-

dung 

        

02 
Steg im Zuge des 
Radfernweges ¿ber 
die Lahn 

4+162 15 + 49 
+ 15 100 Ó 4,501) 2,50 Tiefgr¿n-

dung 

        
 1) Hºhe ¿ber hºchstem schiffbaren Wasserstand 
 
 
Bestandteil des vorliegenden Entwurfs sind zwei Lahnquerungen, die als Stege 
ca. 500 m bzw. 1.300 m Unterstrom der Schleuse Scheidt vorgesehen sind. Mit 
der zustªndigen Fachbehºrde (SGD Nord, Wasserwirtschaft) sowie dem WSA 
Koblenz wurden die geometrischen Rahmenbedingungen zur Errichtung der 
beiden Stege abgestimmt. 
 
Als Mindestwert f¿r die lichte Hºhe der Bauwerke fordert die SGD Nord als La-
ge der Bauwerksunterkante HHW + 1,00 m Freibord. 
 
Da die Lahn im betrachteten Planungsabschnitt schiffbar ist, wurde die gefor-
derte lichte Hºhe der Kreuzungsbauwerke mit dem zustªndigen WSA Koblenz 
abgestimmt. Der jeweils maÇgebende Wert f¿r die Konstruktionsunterkante 
wurde bei der Planung ber¿cksichtigt. 
 
F¿r die Bauhºhe der Bauwerke (MaÇ von Unterkante Konstruktion Tragwerk bis 
Oberkante Fahrbahn) wurde 1,50 m vorgesehen. 
 
Querung 1: Lahn-km ca. 98,2 
HHW: 100,50 m ¿. NN 
  + 1,00 m Freibord 
  + 1,50 m Bauhºhe ________________________________ 
Hºhe Gradiente: 103,00 m ¿. NN 
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Querung 2: Lahn-km ca. 97,3 
HHW: 101,00 m ¿. NN 
  + 1,00 m Freibord 
  + 1,50 m Bauhºhe ________________________________ 
Hºhe Gradiente: 103,50 m ¿. NN 
 
 
4.8 Lªrmschutzanlagen 
 
Bestehende Lªrmschutzanlagen sind von der PlanungsmaÇnahme nicht betrof-
fen. Neue Lªrmschutzanlagen sind im Zuge der MaÇnahme sind geplant. 
 
 
4.9 ¥ffentliche Verkehrsanlagen 
 
¥ffentliche Verkehrsanlagen sind von der PlanungsmaÇnahme nicht betroffen. 
 
 
4.10 Leitungen 
 
Aufgrund des vorgesehenen Bauumfangs zur Herstellung des Radfernweges 
Lahn werden keine umfangreichen Leitungssicherungen bzw. Verlegungen er-
wartet. Die Anlagen befinden sich ¿berwiegend in den von den baulichen MaÇ-
nahmen nicht betroffenen Bereichen. 
 
Zum gegenwªrtigen Zeitpunkt sind folgende Ver- und Entsorgungstrªger von 
der PlanungsmaÇnahme betroffen: 
 
1. Verbandsgemeindewerke Diez 
 Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Diez 
 Louise-Seher-StraÇe 1, 65582 Diez 
 Wasserversorgung / Wasserentsorgung 
 
2. Syna GmbH 
 Region Rhein-Lahn-Kreis 
 Ludwigshafener StraÇe 4, 65929 Frankfurt am Main 
 Stromnetz / Gasnetz 
 
3. Amprion GmbH 
 Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund 
 Hºchstspannungsleitungen 
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4. Open Grid Europe, Auskunft ¿ber: 
 PLEdoc GmbH 
 Postfach 12 02 55, 45312 Essen 
 Gasnetz 
 
5. Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 

 Postfach 9100, 56065 Koblenz 
 Telekommunikationslinien 
 
 
Die vorhandenen Gasleitungen der Open Grid Europe sind in Unterlage 5 La-
geplan, Blatt 2 dargestellt. Sie befinden sich unmittelbar am Ende des Abschnit-
tes 2 im Bereich der Grillh¿tte und somit auÇerhalb des baulich zu ªndernden 
Bereiches. 
 
Im Zusammenhang mit der BaumaÇnahme gegebenenfalls notwendige  nde-
rungen und Verlegungen vorhandener Versorgungsanlagen und Telekommuni-
kationslinien einschlieÇlich erforderlicher SchutzmaÇnahmen und deren Kosten-
tragungen richten sich nach den bestehenden Vertrªgen oder nach den gesetz-
lichen Bestimmungen. 
 
 
4.11 Baugrund/Erdarbeiten 
 
¦ber den anstehenden Baugrund bestehen zu Zeit keine ausreichenden Er-
kenntnisse. Baugrunduntersuchungen wurden in diesem Planungsstadium nicht 
durchgef¿hrt.  
 
In Abschnitt 3 steht bergseitig Fels der Bodenklasse 6 bzw. 7 an. Um hier seitli-
che Eingriffe zu minimieren, kann vor Ort ¿ber kurze Strecken das hangseitige 
Bankett gegebenenfalls reduziert werden. 
 
 
4.12 Entwªsserung/Retentionsraum 
 
Oberflächenentwässerung Radweg 
 
Im Zuge der MaÇnahme sind nur in geringem Umfang neue Entwªsserungsein-
richtungen zu errichten. 
 
Das anfallende Oberflªchenwasser des Radweges wird im Bereich der Mitf¿h-
rung auf vorhandenen Wegen auÇerhalb der Ortslagen dem Bestand entspre-
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chend breitflªchig ¿ber die Bankette ins Gelªnde in Richtung Lahn zur Versi-
ckerung gebracht. In den Abschnitten 3 und 5, in denen der Radweg neu ange-
legt wird, wird das anfallende Oberflªchenwasser ebenfalls ¿ber die Bankette 
breitflªchig ins Gelªnde zur flªchenhaften Versickerung gebracht. 
 
Bei Bau-km 2+010 ist ein ca. 10 m langer Durchlass DN 100, welcher der Au-
Çengebietsentwªsserung dient, je nach Zustand zu erneuern bzw. zu sichern. 
 
Im Bereich der Verwallung von Bau-km 2+830 bis Bau-km 3+135 anfallendes 
Oberflªchenwasser des Radweges sowie das aus dem Hang anfallende Au-
Çengebietswasser wird mittels einer Mulde gefasst. Die Mulde wird als Versi-
ckermulde ausgebildet. 
 
Im Bereich des bestehenden Weges in Abschnitt 5 von Bau-km 4+350 bis Bau-
km 4+610 ist vor Ort hangseits stehendes Wasser zu beobachten. Bei der Bau-
ausf¿hrung ist daher in Abhªngigkeit von den Bodenverhªltnissen der Einbau 
einer Drainage zu pr¿fen. 
 
 
Retentionsraum Lahn 
 
Seit 1998 existiert eine Rechtsverordnung zur Festsetzung des ¦berschwem-
mungsgebietes an der Lahn. Diese Verordnung sieht vor, dass grundsªtzlich in 
dem ausgewiesenen Abflussbereich keine Einbauten, also auch keine Bau-
werksst¿tzen vorzusehen sind. Dieser Abflussbereich weist im betrachteten 
Planungsabschnitt unterhalb der Schleuse Scheidt eine Breite von 70 bis 80 m 
aus. 
 
In Unterlage 5 Lageplan, Blatt 1 bis 9 sind die Grenzen des Abflussgebietes 
und des ¦berschwemmungsgebietes der Lahn gemªÇ ÄÄ 88 ff Landeswasser-
gesetz (LWG) dargestellt. 
 
Die Trasse des geplanten Radfernweges Lahn verlªuft ¿berwiegend auÇerhalb 
dieser Flªchen. Lediglich im Abschnitt 5 verlªuft der Weg ¿ber einen lªngeren 
Teilabschnitt innerhalb des ¦berschwemmungsgebietes der Lahn. Die Hºhen-
lage des Radweges wird hier durch den Ausbau des bestehenden Wirtschafts-
weges jedoch nur unwesentlich verªndert, sodass hier nur ein minimaler Re-
tentionsraumverlust entsteht. 
 
Im Bereich der Lahnquerungen entsteht durch die Anlage der St¿tzen und die 
Anrampungen ein Retentionsraumverlust, der vor Ort auszugleichen ist. Dem 
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Anliegen, die geplanten Lahnquerungen auÇerhalb des Abflussgebietes vorzu-
sehen und somit einen Aufstau durch Einbauten zu vermeiden, standen der 
Wunsch nach einer harmonischen Einpassung in das Landschaftsbild durch ein 
schlankes Bauwerk und der Optimierung der Kosten gegen¿ber. 
 
In Abstimmung mit dem WSA Koblenz ergeben sich folgende Eingriffe: 
 
Die Pfeiler des geplanten Bauwerks Nr. 1 befinden sich innerhalb des Abfluss-
gebietes, die Anrampungen zum Widerlager liegen auÇerhalb des Abflussge-
bietes, jedoch teilweise innerhalb des ¦berschwemmungsgebietes. 
 
Die Pfeiler des geplanten Bauwerks Nr. 2 befinden sich ebenfalls innerhalb des 
Abflussgebietes, die nºrdliche Anrampung liegt auÇerhalb des Abflussgebietes, 
jedoch teilweise innerhalb des ¦berschwemmungsgebietes; die s¿dliche An-
rampung liegt teilweise noch innerhalb des Abflussgebietes und vollstªndig in-
nerhalb des ¦berschwemmungsgebietes. 
 
Insgesamt entsteht somit ein Retentionsraumverlust in Hºhe von 1.500 mį, der 
trassennah ausgeglichen wird. Angaben hierzu sind den umweltfachlichen Un-
terlagen (Unterlage 9 Umweltfachliche Untersuchungen und Unterlage 19 
Landschaftspflegerische MaÇnahmen) zu entnehmen. 
 
 
4.13 StraÇenausstattung 
 
Die Beschilderung des Radfernweges Lahn wird vom Landesbetrieb Mobilitªt 
Rheinland - Pfalz ¿berregional geplant und wird nach Umsetzung der MaÇnah-
me den geªnderten Bedingungen angepasst. 
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5 Angaben zu den Umweltauswirkungen 
 
Aussagen zu den entscheidungsrelevanten Umweltauswirkungen unter Ber¿ck-
sichtigung von VermeidungsmaÇnahmen sowie ein Vergleich der Untervarian-
ten in den jeweiligen Abschnitten unter Ber¿cksichtigung der Anforderungen 
des europªischen Naturschutzes sind in der Unterlage 9 Umweltfachliche Un-
tersuchungen und in der Unterlage 19 Landschaftspflegerische MaÇnahmen 
dargestellt. 
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6 MaÇnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Aus-
gleich erheblicher Umweltauswirkungen nach den Fach-
gesetzen 

 
6.1 LªrmschutzmaÇnahmen 
 
Im Rahmen der Lªrmvorsorge sind Aussagen hinsichtlich der aus der Pla-
nungsmaÇnahme zu erwartenden Lªrmbelªstigungen durch StraÇenverkehrs-
lªrm zu treffen. Rechtsgrundlage f¿r die Lªrmvorsorge ist das Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit der Sechzehnten Ver-
ordnung zu Durchf¿hrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (16. BIm-
SchV), in der jeweils aktuellen Fassung.  
 
Der Neubau eines Radweges stellt gemªÇ Ä 1 Abs. 2 Nr. 2 der 16. BImSchV 
grundsªtzlich einen erheblichen baulichen Eingriff dar. Der Radfernweg Lahn 
verlªuft im vorliegenden Planfeststellungsbereich ¿berwiegend auÇerhalb be-
bauter Gebiete. Im Bereich der Ortslagen Laurenburg und Geilnau entstehen 
durch die PlanungsmaÇnahme keine  nderungen im StraÇenraum, die zu einer 
Steigerung des Verkehrslªrms f¿hren kºnnten. F¿r die Bebauung entstehen 
somit keine Auswirklungen hinsichtlich der Lªrmsituation, sodass auf die Durch-
f¿hrung einer schalltechnischen Berechnung verzichtet werden kann. 
 
Die Kriterien der wesentlichen  nderung im Sinne der 16. BImSchV werden 
nicht erf¿llt. LªrmschutzmaÇnahmen zu Lasten des Baulasttrªgers werden da-
her nicht erforderlich. 
 
 
6.2 Sonstige ImmissionsschutzmaÇnahmen 
 
Durch die PlanungsmaÇnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit durch verkehrsbedingte Luftschadstoffe. Immissions-
schutzmaÇnahmen sind nicht erforderlich und daher nicht vorgesehen. 
 
 
6.3 MaÇnahmen zum Gewªsserschutz 
 
MaÇnahmen zum Gewªsserschutz sind unter Ziffer 3.4 und Ziffer 6.6.4 der 
Umweltvertrªglichkeitsstudie dargestellt. 
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6.4 Landschaftspflegerische MaÇnahmen 
 
Aussagen zur Landschaftspflegerischen MaÇnahmen sind in der Unterlage 19 
Landschaftspflegerische MaÇnahmen dargestellt. 
 
 
6.5 MaÇnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete 
 
MaÇnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete sind nicht vorgesehen. 
 
 
6.6 Sonstige MaÇnahmen nach Fachrecht 
 
Sonstige MaÇnahmen sind nicht vorgesehen. 
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7 Kostenberechnung 
 
Kostentrªger der BaumaÇnahme ist die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-
Kreises als Trªger der Wegebaulast. 
 
Eine Beteiligung Dritter liegt nicht vor. 
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8 Verfahren 
 
F¿r den Abschnitt 1 ist kein Baurechtsverfahren erforderlich, da hier lediglich 
die Mitf¿hrung des Radfernweges Lahn innerhalb des bestehenden StraÇen-
raumes erfolgt. F¿r die Abschnitte 2 bis 6 wird das Baurecht f¿r die geplante 
BaumaÇnahme durch ein Planfeststellungsverfahren erlangt. 
 
 
9 Durchf¿hrung der BaumaÇnahme 
 
Bei der Durchf¿hrung der BaumaÇnahme ist darauf zu achten, dass insbeson-
dere bei der Errichtung des Radweges innerhalb des Naturschutzgebietes ĂGa-
belstein-Hºllochñ die Eingriffe in die Seitenbereiche minimiert werden. Der Ein-
satz schwerer Baustellenfahrzeuge ist nicht zulªssig. 
 
F¿r die Errichtung der beiden Lahnquerungen ist die Baustellenandienung u.a. 
¿ber die Ortsgemeinde Cramberg vorgesehen. Eine vorhandene enge Kurve im 
Bereich der Zufahrt ¿ber bestehende Wirtschaftswege ist hierf¿r gegebenenfalls 
auszubauen und anschlieÇend wieder zur¿ckzubauen (siehe Unterlage 3.1 
¦bersichtslageplan). 
 
F¿r die Baustelleneinrichtung sind beidseits der Lahn mºgliche Flªchen vorge-
sehen, die in der Unterlage 5 Lageplan, Blatt 1 bis 9 dargestellt sind. 
 
Wªhrend der Bautªtigkeiten und auf Dauer d¿rfen im ¦berschwemmungsgebiet 
der Lahn keine Ablagerungen bzw. Aufsch¿ttungen vorgenommen werden. 
 
Der erforderliche Grunderwerb wird durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-
Kreises vorbereitet und durchgef¿hrt. 
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1.0 Veranlassung 
 
Die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises erteilte mit Schreiben vom 24.06.2014 den Auftrag, 
zur orientierenden Ingenieurgeologischen Begehung des Ausbauabschnittes „Laurenburg - Geil-
nau“ des Radfernweges „Lahntal“. 
 
Auf der Basis der Ergebnisse der Begehung ist eine mögliche Gefährdung durch Steinschlag 
bzw. Murenabgänge abzuschätzen, ein Variantenvergleich durchzuführen und bautechnische 
Hinweise zur Bauausführung zusammenzustellen. 
 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden von Seiten der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises 
drei Varianten zur Streckenführung geprüft.  
 
 
2.0 Unterlagen 
 

(1) Lageplan Maßstab 1 : 5000 (Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises) 
 

(2) Lagepläne mit Systemschnitten, Maßstab 1 : 500, 1 : 250 Planfeststellung 2006 (Manns Ingenieure 
Dr. Mann + Conrad GmbH) 

 
(3) Geologische Karte, Blatt 5613, Schaumburg (Geologische Landesamt Rheinland-Pfalz) 

 
 
3.0 Situation 
 
Die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises plant den Lückenschluss des Radweges zwischen 
Laurenburg und Geilnau. 
 
Gemäß der nicht genehmigten Planung zur Planfeststellung aus dem Jahr 2006 verläuft der Rad-
weg von Laurenburg bis ca. km 2+300 im Lahntal, unmittelbar am Fuß der z.T. sehr steilen Lahn-
hänge. 
 
Der gesamte Lückenschluss befindet sich in einem ausgewiesen FFH-Gebiet bzw. verbreitet 
auch in einem Naturschutzgebiet (s. Abb. 1). 

 Abb. 1: Darstellung des FFH- bzw. Naturschutzgebietes 
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Zur Verringerung des Eingriffs in das Naturschutzgebiet „Auf der Weidenau“ sah die Streckenpla-
nung aus dem Jahr 2006 ab km 2+300 einen Aufstieg entlang eines alten Rückeweges, ca. 40 
Höhenmeter oberhalb der Lahn vor, der bei km 3+300 wieder zur Lahn zurückführt und diese 
über ein geplantes Brückenbauwerk (km 3+720) quert. 
 
Variante 1 „Abschnitt 2A“ entspricht weitgehend der im Jahr 2006 geplanten Trassenführung. 
 
Aufgrund der von Laurenburg bis ca. km 2+300 und von Geilnau bis zur Schleuse „Scheidt“ be-
stehenden gut ausgebauten Radwege wird aktuell der alte, bereichsweise sehr schmale „Lein-
pfad“ von vielen Radfahrern als Lückenschluss entlang der Lahn genutzt. 
 
Im Rahmen der aktuell angestrebten Vorplanung wird auch der Ausbau des „Leinpfades“ im Be-
reich der nördlichen Lahnschleife als Variante 2 „Abschnitt 3B“ geprüft. Diese Trasse verläuft so-
dann unmittelbar an der Lahn entlang am Fuß der nördlichen Steilhänge. 
 
Als Variante 3 „Abschnitt 3C“ ist der Bau einer Brücke in Höhe der Schleuse „Scheidt“ sowie der 
Bau einer Brücke bei km 3+720 geplant. Hier verläuft die Trasse auf der linken Seite der Lahn 
(Cramberger Seite) lediglich auf einer Strecke von ca. 150 m bis 200 m entlang von Steilhängen 
und Felsvorsprüngen. Im weiteren Streckenverlauf sollen hier zwischen den beiden möglichen 
Brückenpositionen die bestehenden, weitgehend asphaltierten Wege genutzt werden. 
 
 
4.0 Durchgeführte Untersuchungen 
 
Zur Feststellung der geologischen Situation wurden das anstehende Gestein geologisch aufge-
nommen und tektonische Gefügemessungen ausgeführt. 
 
Das Einmessen der Trennflächensysteme erfolgte dabei mit dem Gefügekompass nach Clar. Bei 
diesen Messungen gibt der erste Wert die Richtung des Einfallens gegenüber Norden (z.B. 170°, 
also fast gegen Süden), der zweite Wert gibt den Einfallwinkel gegenüber der Horizontalen nach 
unten (z.B. 50° bis 75°) an. 
 
Die Aufnahme der Festgesteine erfolgte im Zuge der Ortsbegehungen in Anlehnung an EN ISO 
14689-1. 
 
Die Lage des Projektareals und der einzelnen möglichen Trassenabschnitte ist aus den Über-
sichtsplänen der Anlage 1 ersichtlich. 
 
Eine Fotodokumentation der Böschungen ist in Anlage 2 beigefügt. 
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5.0 Geologisch Situation 
 
Anhand verfügbarer geologischer Karten sowie den Ergebnissen der Ingenieurgeologischen Be-
gehung stellt sich die geologische Situation am Projektstandort wie folgt dar: 
 
 
5.1 Abschnitt 2A 
 
5.1.1 Geologische Verhältnisse 
 
Die Trassenführung des Abschnittes 2A kommt bergseitig zwischen km 2+320 bis km 2+420 so-
wie zwischen km 2+700 bis km 2+830 im stark verwitterten bis verwitterten Festgestein zu liegen. 
 
Dabei handelt es sich im Trassenbereich verbreitet um Ton- / Siltschiefer, die stratigrafisch den 
sog. Rupbach-Schiefer des Mittel- bis Unterdevons zuzuordnen sind.  
 
Ingenieurgeologisch sind die relativ milden Ton- / Siltschiefer im Gegensatz zu silikatisch verfes-
tigten, quarzitischen Lagen als veränderlich festes, vergleichsweise verwitterungsanfälliges Ge-
stein einzustufen. 
 
Die Gesteinshärte der Ton- / Siltschiefer ist basierend auf Feldversuchen als gering bis mäßig 
hoch einzustufen.  
 
Aufgrund der z.T. silikatisch verfestigten Lagen wurden hier im Projektabschnitt Bruchkörper mit 
einer Kantenlänge von bis zu 1,0 m und einem geschätzten Volumen von rd. 0,5 m³ dokumen-
tiert. 
 
Basierend auf den Ergebnissen der Geländebegehung steht in den übrigen Abschnitten oberflä-
chennah verbreitet Lockergestein in Form von Hangschutt (Bodengruppe GU/GU*) und unterge-
ordnet Hanglehm (TL/GU*) an. 
 
Beim Hangschutt handelt es sich um teils umgelagerte, teils in situ verbliebene Verwitterungspro-
dukte der den Untergrund aufbauenden devonischen Sedimentgesteine. Entsprechend ist der 
Übergang zum stark verwitterten Festgestein als meist fließend zu beschreiben. 
 
Talseitig wurde der alte Rückepfad mittels Trockenmauern stabilisiert. Diese sind entsprechend 
anthropogen hinterfüllt, so dass hier mit geringmächtigen Auffüllungen zu rechnen ist. 
 
Lokal sind die Trockenmauern bereits eingestürzt. 
 
Zudem wurden außerhalb der mit Trockenmauern befestigten Wegeführung talseitig kleinere Rut-
schungen dokumentiert (ca. km 2+350 und km 2+485). 
 
 
5.1.2 Tektonik 
 
Als mechanisch wirksame Trennflächen sind im Wesentlichen Schieferungs- und Kluftflächen 
ausgebildet. Die Schichtung ist in Folge der intensiven tektonischen Beanspruchung im Zuge der 
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variskischen Orogenese durch die Schieferung stark überprägt und daher nur untergeordnet er-
kennbar. 
 
Die Schichtung / Schieferung (ss) fällt mittelsteil bis steil nach SE (110° -170° / 65° – 75°) ein.  
 
Tonschieferlagen weisen im Untersuchungsgebiet einen fein / grob laminierten (<6 mm bis 20 
mm) bis sehr dünnen (20 mm bis 60 mm) Schicht- / Schieferungsflächenabstand auf. 
 
Hingegen wurde im Siltschiefer eine dünne bis mittlere „Schichtung“ von zwischen 20 mm bis 
200 mm dokumentiert. 
 
Die Schicht- / Schieferungsflächen sind im dm² bis m²-Bereich ausgebildet und weisen gemäß EN 
ISO 14689-1 eine „stufig, glatte“ bis „wellig, glatte“ Oberfläche auf. 
 
Bei der Klüftung (k) handelt es sich um vorwiegend „stufig, raue“ bis „stufig, glatte“ Klein- bis 
Mittelklüfte. Lokal sind jedoch auch Großklüfte zu dokumentieren. 
 
Der Kluftflächenabstand ist überwiegend eng- bis mittelständig ausgebildet. 
 
Die beobachteten und gemessenen kinematisch relevanten Trennflächensysteme sind neben den 
Schichtungs- bzw. Schieferungsflächen vor allem das Großkluftsystem k1 und k2. 
 
Die Einteilung der zwei Hauptkluftsysteme ist aufgrund der z.T. erheblichen Streuung der Mess-
werte ungenau. Untergeordnet wurde auch eine dritte Kluftflächenschar (k3) gemessen, die in 
Folge der Steilstellung auch in die Gegenrichtung kippt: 
 
    k1: 240° – 260° / 60° – 80° 
 
    k2: 205° - 220° / 60° – 70° 
 
    k3: 185° / 75° 
 
Der angewitterte Felsverband ist nur bereichsweise zu tafeligen bis prismatischen Gesteinskör-
pern zerlegt.  
 
 
5.1.3 Ergebnis der Begehung 
 
Wie aus Anlage 1.2 ersichtlich besteht im „Abschnitt 2A“ ein Steinschlagrisiko vorrangig im zwi-
schen ca. km 2+320 bis 2+360 aus den bergseitig gelegenen Felsverbänden. 
 
Der hier anstehende Fels weist verbreitet einen hohen Durchtrennungsgrad mit reduzierten Ver-
bandsfestigkeiten sowie offenen Klüften auf. Materialbrücken sind hier nur bedingt bzw. nicht 
wirksam. 
 
Entsprechend können Steinschläge aus diesem Abschnitt nicht ausgeschlossen werden. 
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Zudem wurde hier auch eine Schuttrinne dokumentiert, die ausgehend von den o.g. Felsverbän-
den bis zum geplanten Radweg führt, so dass hier neben einem Steinschlagrisiko auch mit einem 
Murenabgang gerechnet werden muss. 
 
Am Fuß der Böschung zwischen km 2+320 bis 2+360 ist das Festgestein verbreitet als stark ver-
wittertet zu beschreiben. Die aufgelockerten Zonen weisen hier einen hohen Zerlegungsgrad mit 
deutlich reduzierten Verbandsfestigkeiten auf. Dies gilt verstärk im Bereich des Übergangs vom 
Festgestein zum überlagernden Hang- / Blockschutt. Auch hier können sich kleinere Gesteins-
körper aus der Böschung lösen. 
 
Wie beschrieben, wurde der alte Rückeweg talseitig verbreitet mittels Trockenmauern befestigt. 
Lokal sind die Trockenmauern bereits eingestürzt, so dass zumindest lokal von einer unzurei-
chenden Standsicherheit der Mauern auszugehen ist. 
 
 
5.2  Abschnitt 3B 
 
5.2.1 Geologische Verhältnisse 
 
Die Trassenführung des Abschnittes 3B verläuft entlang des alten „Leinpfads“ unmittelbar am 
Fuß der Steilhänge. Eine Vorplanung mit Bau-km-Angabe liegt aktuell noch nicht vor. Zur Statio-
nierung wurde daher hilfsweise die Position des auf Abbildung 2 dargestellten Schildes am An-
fang des Leinpfades (von Laurenburg kommend) als km 0+000 gewählt. 
 

 Abb. 2: km 0+000 am Leinpfad 
 
Aufgrund der Trassenführung am Fuß des Steilhangs steht das Festgestein bereichsweise be-
reits unmittelbar am Leinpfad bzw. nur unweit bergseitig des Leinpfades an. 
 
Gemäß der Geologischen Karte handelt es sich dabei um Siltschiefer und Sandstein der Scheidt-
Formation des Unterdevons bzw. im weiter westlich gelegenen Trassenareal um die sog. Seel-
bach-Schichten, die ebenfalls dem Unterdevon zuzuordnen sind. 
 
Im Vergleich zu dem überwiegend aus relativ milden Tonschiefer bestehenden Gesteinen des 
Abschnittes 2A sind die silikatisch verfestigten Siltschiefer mit Sandsteinlagen vergleichsweise 
mäßig bis gering verwitterungsanfällig und weisen eine deutlich höhere Gesteinshärte auf. 
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Aufgrund der höheren Gesteinshärte, der geringeren Witterungsanfälligkeit sowie der geringeren 
Klüftung und Schieferung des Gesteins wurden hier Bruchkörper von bis zu 1,0 m³ im Hang do-
kumentiert. 
 
Am Fuß der in den Steilhängen gelegenen Felswände wurde auch hier Hangschutt festgestellt. 
Bodenmechanisch ist der Hangschutt überwiegend als schwach schluffiger, sandiger, steiniger 
Kies (Bodengruppe GU) von oberflächennah lockerer Lagerung zu beschreiben. 
 
 
5.2.2 Tektonik 
 
Als mechanisch wirksame Trennflächen sind auch hier Schieferungs- und Kluftflächen ausgebil-
det.  
 
Das überwiegend als Siltschiefer mit Sandsteinlagen anzusprechende Gestein weist zumeist eine 
dünne bis mittlere „Schichtung“ von zwischen 20 mm bis 600 mm auf. 
 
Die Schicht- / Schieferungsflächen sind im dm² bis m²-Bereich ausgebildet und weisen gemäß EN 
ISO 14689-1 eine „stufig, glatte“ bis „wellig, glatte“ Oberfläche auf. 
 
Die Schichtung / Schieferung (ss) fällt mittelsteil SE (120° - 150° / 40° - 55°) ein.  
 
Bei der Klüftung (k) handelt es sich um vorwiegend „stufig, raue“ bis „stufig, glatte“ Klein- bis 
Mittelklüfte. Verbreitet wurden auch Großklüfte zu dokumentieren. 
 
Der Kluftflächenabstand der Klein- bis Mittelklüfte ist überwiegend eng- bis mittelständig ausge-
bildet. Großklüfte weisen hingegen einen weitständigen Abstand auf. 
 
Wie aus Anlage 2.2 ersichtlich, sind die Klüfte verbreitet als offen zu beschreiben. Lokal scheinen 
talseitige Gesteinsverbände bereits mobilisiert zu sein (s. Anlage 2.2, Foto 11 bis 12). 
 
Die beobachteten und gemessenen kinematisch relevanten Trennflächensysteme sind neben den 
Schichtungs- bzw. Schieferungsflächen vor allem das Großkluftsystem k1 bis k3. 
 
Die Einteilung der drei Hauptkluftsysteme ist aufgrund der z.T. erheblichen Streuung der Mess-
werte ungenau. Untergeordnet wurde auch eine vierte Kluftflächenschar (k4) gemessen: 
 
    k1: 145° - 155° / 65° - 75° 
 
    k2: 300° - 340° / 60° - 70° 
 
    k3: 220° - 240° / 60° - 75° 
 
    k4: 015° - 050° / 50° - 80° 
 
Der angewitterte Felsverband ist nur bereichsweise zu tafeligen, orthogonalen bis prismatischen 
Gesteinskörpern zerlegt.  
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5.2.3 Ergebnis der Begehung 
 
Wie aus Anlage 1.3 ersichtlich, besteht für den Abschnitt 3B ein mäßiges bis hohes Steinschlag-
risiko fast auf der gesamten Streckenlänge. 
 
Von einer hohen Gefährdung ist vor allem in den nachfolgenden Abschnitten auszugehen: 
 
    km 0+280 bis km 0+350 
 
    km 0+480 bis km 0+550 
 
    km 0+620 bis km 0+680 
 
Der hier bergseitig des Leinpfads anstehende Fels weist verbreitet einen hohen Durchtrennungs-
grad mit reduzierten Verbandsfestigkeiten sowie offene Klüfte (Millimeter- bis Dezimeterbereich) 
auf. Materialbrücken sind hier nur bedingt bzw. nicht wirksam. 
 
Zudem wurden Schuttrinnen dokumentiert, die ausgehend von den im Hang höher gelegenen 
Felsverbänden bis zur Lahn führen. Entsprechend ist im vorliegenden Trassenabschnitt neben 
einem Steinschlagrisiko auch mit Murenabgängen zu rechnen. 
 
 
5.3  Abschnitt 3C 
 
5.3.1 Geologische Verhältnisse 
 
Als dritter Abschnitt ist ab Höhe der Schleuse „Scheidt“ die Trassenführung auf der linken Seite 
der Lahn angedacht. 
 
Pläne oder eine Vorplanung mit Bau-km-Angabe liegen aufgrund der frühen Planungsphase auch 
hier nicht vor. 
 
Zur Stationierung wurde daher hilfsweise die Position der Absperrung von Cramberg kommend 
als km 0+000 gewählt (s. Abb.3). 
 

 Abb. 3: km 0+000 Abschnitt 3C 
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Zwischen km 0+000 bis km 0+140 werden die geologischen Verhältnisse weitgehend von Lo-
ckergestein (Hangschutt und verlehmter Hangschutt) bzw. von unkritischen Felsverbänden be-
stimmt. 
 
Wie aus Anlage 2.3, Foto 1 und 2 ersichtlich, steht ab km 0+140 der Fels unmittelbar am Rand 
der möglichen Trassenführung an. 
 
Analog zu Abschnitt 3B handelt es sich dabei um Siltschiefer und Sandstein der Scheidt-
Formation und der Seelbach-Schichten, des Unterdevons. 
 
Ab km 0+270 bis km 0+310 nimmt der Sandsteinanteil zu und der Verwitterungsgrad des anste-
henden Gesteins entsprechend ab. 
 
Sofern diese Variante weiter verfolgt wird, sollten für Steinschlagsimulation zwischen km 0+270 
bis 0+310 aufgrund der höheren Gesteinshärte und des geringeren Verwitterungsgrades des 
Bruchkörpers mindestens ein Volumen von 1,0 m³ berücksichtigt werden. 
 
 
5.3.2 Tektonik 
 
Abweichend zu Abschnitt 2A und 3B fällt hier die Schichtung / Schieferung (ss) mittelsteil bis 
steil nach ESE (110° -125° / 25° – 55°) ein. 
 
Das zwischen km 0+160 bis km 0+190 überwiegend als Wechsellagerung aus Siltschiefer und 
Sandstein anzusprechende Gestein weist zumeist eine dünne bis mittlere „Schichtung“ von zwi-
schen 20 mm bis 200 mm auf. Ab km 0+270 ist im Untersuchungsareal das Gestein überwiegend 
als quarzitisch gebundener Sandstein zu beschreiben und weist eine Schichtung zwischen 
20 mm bis 600 mm auf.  
 
Die Schicht- / Schieferungsflächen sind im dm² bis m²-Bereich ausgebildet und weisen gemäß EN 
ISO 14689-1 eine „stufig, glatte“ bis „wellig, glatte“ Oberfläche auf. 
 
Bei der Klüftung (k) handelt es sich um vorwiegend „stufig, raue“ bis „stufig, glatte“ Klein- bis 
Mittelklüfte. Im Abschnitt zwischen km 0+270 bis km 0+310 wurden im Bereich der bergseitig an-
stehenden Felsverbände verstärkt auch Großklüfte dokumentiert. 
 
Zwischen km 0+160 bis km 0+190 ist der Kluftflächenabstand der Klein- bis Mittelklüfte ist über-
wiegend eng- bis mittelständig ausgebildet.  
 
Das Großkluftsystem zwischen km 0+270 bis km 0+310 weist hingegen einen weitständigen Ab-
stand auf. 
 
Wie aus Anlage 2.3 ersichtlich, sind die Klüfte bereichsweise offen.  
 
Die beobachteten und gemessenen kinematisch relevanten Trennflächensysteme sind neben den 
Schichtungs- bzw. Schieferungsflächen vor allem das Großkluftsystem k1 und k2. 
 
Die Einteilung der zwei Hauptkluftsysteme ist aufgrund der z.T. erheblichen Streuung der Mess-
werte ungenau. Untergeordnet wurde auch eine dritte Kluftflächenschar (k3) gemessen: 
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8.0 Bautechnische Hinweise 
 
In den bergseitigen Einschnitten (vorrangig Abschnitt 2A) sind nach den vorliegenden Untersu-
chungsergebnissen vornehmlich Lehm, Hangschutt und Felsgesteine zu erwarten. 
 
Die Böschungen in fein- und gemischtkörnigen Lockergesteinen der Klassen  
 

GU / GU* / TL  Lehm, Hangschutt, stark zersetzter Schiefer 
 
können mit einer Regelneigung von 1 : 1,5 ausgebildet werden. 
 
 
Kann die o.g. Regelneigung im Lockergestein nicht eingehalten werden, so ist eine gezielte 
Standsicherheituntersuchung nach DIN 4084 (neu) durchzuführen und ggf. zusätzliche Siche-
rungsmaßnahmen zu berücksichtigen. 
 
Im Festgestein ist hinsichtlich der Standsicherheit neben dem Trennflächengefüge und der Ge-
steinsausbildung die Wasserführung des Gebirges von Bedeutung. 
 
Ungünstigere Verhältnisse liegen dort vor, wo mechanisch wirksame Haupttrennflächen wie 
Schichtung, Schieferung und Klüftung ausgebildet und flacher als die Böschungsfläche in den 
Einschnitt geneigt sind.  
 
Böschungsausbrüche und blockige Ablösungen können vor allem dort auftreten, wo die Raum-
stellung verschiedener Trennflächen im Zusammenhang mit dem Verlauf der Böschungslinie zu 
Verschneidungen führen, die aus der Böschung fallen. Die Gestaltung der Felsböschungen ist 
möglichst der Raumstellung der mechanisch wirksamen Trennflächen anzupassen. 
 
Aufgrund wechselnder Verhältnisse und Verwitterungsgrade ist eine allgemein gültige Angabe 
einer einheitlichen Böschungsneigung nicht möglich bzw. aus wirtschaftlichen Überlegungen nicht 
sinnvoll. 
 
Im angewitterten bis verwitterten Felsgestein sind platzsparende Böschungsneigungen von 1 : 1 
bis 1,5 : 1 realisierbar. Die angegebenen Werte orientieren sich am engen Wechsel von ver-
gleichsweise verwitterungsbeständigen quarzitischen Sandsteinen und Quarziten sowie milderen, 
weniger verwitterungsresistenten Ton- / Siltsteinen. 
 
Für stark zersetzte Partien des Festgesteins gelten die an entsprechender Stelle für Lockerge-
steine gemachten Angaben. 
 
Im Hinblick auf die bleibende Standsicherheit der Felsböschung ist eine gebirgsschonende Me-
thode des Felsabtrags anzustreben, so dass Gefügelockerungen auf den erforderlichen Abtrags-
bereich beschränkt bleiben (s.a. ZTVE-StB 94, Fassung 97). 
 
 
Temporäre Wasserführung kann zu oberflächennahen Hautrutschungen im Lockergestein führen. 
In derartigen Schwächezonen sind Böschungsrigolen aus Kies oder vliesummantelte Steinpa-
ckungen (Belastungsfilter) zum Fassen und Ableiten des Wassers einzubauen. 
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Aus dem Hanggelände zufließendes Schicht- und Oberflächenwasser ist zwingend vom vorhan-
denen wasserempfindlichen Unterbau bzw. Untergrund des Radwegs fernzuhalten.  
 
Für eine geordnete Fassung und Ableitung des anfallenden Wassers ist durch Ausbildung einer 
Mulde am Fuß der Böschungen und Einbau einer dauerhaft funktionstüchtigen Dränage Sorge zu 
tragen. 
 
Es wird empfohlen, die Dränleitung in Filtermaterial der Körnung 16/32 zu betten. Zum Schutz 
gegen Verschlämmung mit Feinanteilen sollte das Dränsystem zur Erhaltung der Funktion mit 
einem Filtervlies ummantelt werden. 
 
 
9.0 Schlussbemerkungen 
 
Sollten sich in der weiteren Planung und Ausführung zusätzliche Problemstellungen ergeben, ist 
eine ergänzende Beratung zu veranlassen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der vorliegende orientierende Bericht keine Baugrunduntersu-
chung im Sinne der DIN 4020 darstellt. 
 
Es wird daher empfohlen, nach Festlegung auf eine Ausbauvariante, den Streckenabschnitt ge-
zielt geotechnisch zu erkunden.  
 
Der orientierende geotechnische Bericht ist nur in seiner Gesamtheit verbindlich. 
 
 
 
 
i.A. Holger Weimer 
   (Dipl.-Geologe) 
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Radfernweg Lahntal zwischen Laurenburg - Geilnau 

 
Fotodokumentation 

Abschnitt 2A 

Anlage 2.1 

Proj.-Nr.: 14295 

Datum: 14.07.2014 

Foto 1: Böschungsfuß km 2+320 bis 2+360 Foto 2: Schuttrinne am Böschungsfuß km 
2+320 bis 2+ 360

Foto 3: talseitige Trockenmauer ca. km 
2+445 bis 2+460 

Foto 4: talseitige Trockenmauer ca. km 
2+445 bis 2+460



 

Radfernweg Lahntal zwischen Laurenburg - Geilnau 

 
Fotodokumentation 

Abschnitt 2A 

Anlage 2.1 

Proj.-Nr.: 14295 

Datum: 14.07.2014 

Foto 5: talseitige Trockenmauer ca. km 
2+730 bis 2+765 

Foto 6: talseitige Trockenmauer ca. km 
2+730 bis 2+765

Foto 7: bergseitiger Abschnitt ca. km 
2+320 bis 2+ 360 

Foto 8: bergseitiger Abschnitt ca. km 
2+320 bis 2+ 360



 

Radfernweg Lahntal zwischen Laurenburg - Geilnau 

 
Fotodokumentation 

Abschnitt 2A 

Anlage 2.1 

Proj.-Nr.: 14295 

Datum: 14.07.2014 

Foto 9: bergseitiger Abschnitt ca. km 
2+320 bis 2+ 360 

Foto 10: bergseitiger Abschnitt ca. km 
2+320 bis 2+ 360; Blöcke  



Radfernweg Lahntal zwischen Laurenburg - Geilnau 

 
Fotodokumentation 

Abschnitt 3B 

Anlage 2.2 

Proj.-Nr.: 14295 

Datum: 15.07.2014 

Foto 1: Böschung ca. km 0+280 bis 0+350 Foto 2: Böschung km 0+280 bis 0+350 

Foto 3: Im Hang gelegene Felswand bei 
km 0+440 bis 0+460 

Foto 4: Im Hang gelegene Felswand bei 
km 0+440 bis 0+460 



 

Radfernweg Lahntal zwischen Laurenburg - Geilnau 

 
Fotodokumentation 

Abschnitt 3B 

Anlage 2.2 

Proj.-Nr.: 14295 

Datum: 15.07.2014 

Foto 5: Hang zwischen ca. km 0+480 bis 
0+550 

Foto 6: Hang zwischen ca. km 0+480 bis 
0+550

Foto 7: Hang zwischen ca. km 0+480 bis 
0+550 

Foto 8: Schuttrinne, km 0+480 bis 0+550 



 

Radfernweg Lahntal zwischen Laurenburg - Geilnau 

 
Fotodokumentation 

Abschnitt 3B 

Anlage 2.2 

Proj.-Nr.: 14295 

Datum: 15.07.2014 

Foto 9: aufgelöster Felsverband, 
Böschun g ca. km 0+480 bis 0+550 

Foto 10: aufgelöster Felsverband, 
Böschun g ca. km 0+480 bis 0+550

Foto 11: aufgelöster Felsverband, 
Böschun g ca. km 0+620 bis 0+680 

Foto 12: aufgelöster Felsverband, 
Böschun g ca. km 0+620 bis 0+680 



 

Radfernweg Lahntal zwischen Laurenburg - Geilnau 

 
Fotodokumentation 

Abschnitt 3B 

Anlage 2.2 

Proj.-Nr.: 14295 

Datum: 15.07.2014 

Foto 13: Felsböschung ca. km 0+690 bis 0+770 



Radfernweg Lahntal zwischen Laurenburg - Geilnau 

 
Fotodokumentation 

Abschnitt 3C 

Anlage 2.3 

Proj.-Nr.: 14295 

Datum: 15.07.2014 

Foto 1: Felsböschung ca. km 0+140 bis 
0+165 

Foto 3:Felsböschung ca. km 0+190 bis 
0+230 

Foto 2: Felsböschung ca. km 0+140 bis 
0+165

Foto 4:Felsböschung ca. km 0+190 bis 
0+230



 

Radfernweg Lahntal zwischen Laurenburg - Geilnau 

 
Fotodokumentation 

Abschnitt 3C 

Anlage 2.3 

Proj.-Nr.: 14295 

Datum: 15.07.2014 

Foto 7: bergseitige Böschung ca. km 
0+270 bis 0+310 

Foto 8: bergseitige Böschung ca. km 
0+270 bis 0+310 

Foto 5:Schuttrinne bei km 0+190 bis 0+230 

Foto 6:Felsblock am Wegerand bei km 
0+190 bis 0+230



 

Radfernweg Lahntal zwischen Laurenburg - Geilnau 

 
Fotodokumentation 

Abschnitt 3C 

Anlage 2.3 

Proj.-Nr.: 14295 

Datum: 15.07.2014 

Foto 9: Felsböschung bergseitig ca. km 
0+270 bis 0+310 

Foto 10: Schuttrinne bergseitige 
Böschun g ca. km 0+270 bis0+ 310 




